
(Zravamins t ' l lbl lcA. ^ 

^^elcbe Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft bereits durch die 
Lom^OitNolis-^6ie und ferner auf den folgenden Landtägen zur 

^.doüüon zu unterlegen sich referviret und vorgesezt hat, und worüber 
auch nach dem lezteren Landtage an den Landes - Bevollmächtigten An­
zeigen eingegangen sind. 

,) Da der erste §. der Regiments - Form außer denen Wohlgebl. 
Ober-Rathen, noch zwey andere Räthe als Assefsores verordnet, 
welche nach diesem Gefezze sowohl, als nach dem zten §. der 
mitlorikil Oecilion 6e 1642 m obeun6i8 ^ublici8 5unc^ionibuz 
Ltatum Ducalein ejusc^ue re^imen concernenubu8, vKcü^ue öL mu-
neribu8 ex^eäienäis pari8 6c mit denen vier Ober-
Rathen seyn sollen, durch den Anno 1765 gemachten Conferential-
Schluß §. 4. auch festgesetzt worden, daß diese Aaths - Stellen 
Lo1l8 inälZem8 nc)l)i1ilzu8 conseriret werden soll, und endlich Sr.Hochfürstl. 
Durchlaucht U. G. F. und Herr durch die Anno 1776 mit Ei­
ner Wohlgebohl. Ritter und Landschaft errichtete Compositions-Acte, 
die Regiments-Form sowohl, als die (^ommiilorial Oecilion 6e^nnc> 
1642 und den gedachten (^ntei-emia! - Schluß äe 176z un­
ter Oberherrschaftlicher Loniiringtinn xro Kali Höchst Dero Regie­
rung anerkannt haben; So hat Eine Wohlgebohrne Ritter und Land­
schaft gewiß alle mögliche rechtliche Gründe für sich gehabt, wenn 
Dieselbe den 2?sten Merz 1778 auf öffentlichem Landtage Sr. 
Hochfürstl. Durchlaucht, U. G. F. u. Herrn ihre Beschwerde dar­
über unterleget hat, daß diese beyde Rath - Stellen allem obigen obn-
geachtet, noch nicht befezzet waren. 

Da nun auf dieses Gravamen die Antwort ertheilet worden, daß 
keine zu diesen Ofsiciis qualißcirte Personen angetroffen werden könn-
ren; So werden Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, den Schmerz 
selbst zu beurtheilen geruhen, den Eine Wohlgebohrne Ritter und 
Landschaft über das Krankende dieser Antwort empfunden habe, und 
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wir?^dj>h«' Hochstdencnsclbcn die unterthänige Vorstellung gemacht 
daß Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft um desto weniger Sich 
bey der gedachten Beantwortung zufrieden stellen könne, da durch den 
(^onkeremial-Schluß äe ^nno 176z, welchen Sr. Hochfürstl. Durch­
laucht erst neuerlich durch die errichtete OompoluiouZ pro 
Kali Höchst Dero Regierung anerkannt haben, die Besetzung der ob-
gedachten beyden Rath-Stellen mit ^lokilibns mäiZeniz schlechterdings 
versichert worden, überdem auch diese Beantwortung, cille ossenbahre 
von Sr. Hochfürstl. Durchl. U. G. F. und Herrn, nach Höchst-
Dero GerechtigkeitS Liebe, gewiß nicht intendirte ^lullon, aller An­
no 176z und 1776 ertheilten Landesvaterlichen Versicherungen in-
volviret und unter einem solchen Vorwande, wenn derselbe einige 
Gültigkeit haben solte, auch andre Landes-I)iAnitXten und OKcia 
unbesezt gelaßen und allen ertheilten Versicherungen, durch eine neue 
Erklärung, ein anderer Sinn gegeben werden könnte. 

2) Da Sr. Hochsürstl. Durchlaucht, Anser Gnädigster Fürst und Herr, 
durch die den 8ten August Anno 1776 errichtete 
nebst denen übrigen Fundamental-Gesehen dieser Fürftenthümer auch 
die Oecillon äe 1717 pro Kali Höchst Dero 
Regierung anerkannt haben, dieselbe auch durch die Reichs-Constitution 
vom zosten Octobr. 1776 als ein Grund-Gesetz nahmentlich und 
ohne Ausnahme mitconfirmiret worden, in diesem Fundamental-
Gesetze aber aä (-rav. IV. verordnet worden, daß der Hochfürstl. 
Kammer ein InäiZena dene polleüionawZ als virecIor der­
selben vorgesetzet werden soll; So wird diesem zufolge Nomine Ei­
ner Wohlgl. Ritter und Landschaft unterthänigst gebethen, dieses bis 
äato annoch vacame OlRcium, dem obgedachten Gesetze gemäß zu 
besetzen und eine der Würde angemeßene Gage zu bestimmen. 

z) Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft hat den 2 7sten Merz 
1778 auf öffentlichen Landtage die Ehre gehabt, Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht U. G. F. und Herrn, um die gnädige Verfügung un­
terthänigst zu bitten, daß die, im zosten H. der Loilim^sorial De-
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cllion äs îuio 1717 enthaltene Verordnung, in der Hochfürstl. 
Kanzeley genau befolget und daselbst nach dem Inhalte dieses, von 
Sr. Hochfürstl. Durchl. durch die Lompoiitions - pro Kali 
Höchst Dero Regierung anerkannten und von der Durchlauchtigsten 
Ober Herrschaft confnmirten kunäamental-Gesetzes, alle k^clolmio. 
nes auf die eingereichte Luppli^nen, so wie die Vota der resoivirenden 
Wohlgebl. Ober^Rathe, in denen Kanzeley-Acten verzeichnet wer­
den möchten. 

Da nun durch der — auf vorigem Landtage erfolgten Beant­
wortung dieses (?l avaminis, die Gesinnung geäußert worden: 

1) Daß die gedachte Vorschrift der Loinmiss: Oiciiion cie ^.imo 
1717 blos auf den Fall, da der Landes-Fürst nicht ge­
gegenwärtig, zu appliciren sey. 

2) Daß ?rincipe pr?cieiue öc leZnsnke die Verabscheidungen der 
Suppliquen von Höchstdemselben bloS mit Zuziehung der 
Wohlgebl. Oberrathe expediret werden müßten; So stehet 
sich Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft veranlaßt 
hierauf umerthanigst zu erwiedern: 

()u0aä imum, Daß; da die Comings: Diciilon, die obgedach-
te für die Kanzeley und deren beßere Ordnung, gemachte 
Verfügung generaliter, ohne alle äistinAion, ob der Landes-
Fürst gegenwartig oder abwesend, festgcsetzet; serner, 
in der Lonclniion der allegirten (7ommi8s: veciiion, die 
genaue Beobachtung des ganzen Jnnhalts dieses kuncla-
»nemal - Gesetzes, dem Landes-Fürsten sowohl, als denen 
Wohlgebl. Ober-Rathen und allen Landes-Offieianten aufs 
nachdrücklichste anbefohlen worden. Ueberdem auch diese 
zur guten Ordnung der Kanzeley und zur Sicherheit aller 
Rechtsilchenden getroffene Verfügung, schon vor Errichtung 
der oftgedachten Lonuzs: veciilon durch den Landtaglichen 
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Schluß äe ^nno 1699 den zten April festgesezt gewesen; 
Die in obgedachter Beantwortung dieses (Zravaminlz geäu­
ßerte erste Meynung, aus denen angeführten Gründen 
nicht statt finden könne. 

(Zuvad 2dum. Daß, obgleich Eine Wohlgebl. Ritter und Land­
schaft darwider nichts einzuwenden habe, daß ?rincipe prn-
sente 6c reZnante Höchstderselbe auf alle diejenige Suppli­
ken über deren Jnnhalt die Gesetze nichts verordnen, und 
deren Entscheidung blos der Gnade des Landes - Fürsten 
anheimstellen, allein, oder mit Zuziehung der Wohlgebl. Ober-
Räthe nach eignem Gutachten zu resolviren berechtiget 
sey, Eine Wohlgebl. Ritter und Landschaft solches dennoch 
nicht in Ansehung derjenigen Suppliquen statuiren könne, 
deren Jnnhalt sich auf die, in den Gesehen befindliche 
Verordnungen gründet und also um desto mehr nicht blos 
nach Gutachten des Landes-Fürsten, sondern nach Mehr­
heit der Stimmen, der Wohlgebl. Ober-Räthe, nach de­
nen von Ihnen in der Art beschwornen Gesetzen, daß Sie 
wider dieselben nicht nur selbst, nichts unternehmen, son­
dern auch nicht zulaßen wollen, daß solches von andern ge­
schehe, verabschiedet werden müßen, da, wenn dieses?rin. 
cipimn nicht angenommen werden wolte, und der Landes-
Fürst in allen Rechts-Sachen nach eignem Gutachten re­
solviren könnte, auch nicht nöthig hatte, der Meynung, 
der mehresten, bey sich habenden Wohlgebl. Ober-Räthe 
beyzutreten, alle Absicht der Regiments-Form und anderer 
kunc^mental - Gesetze, die die Wohlgebohrne Ober-Rathe, 
als Wächter der Gesetze verordnet, und deren Autorität 
und Pflicht bestimmet haben, gänzlich vereitelt wäre. 

Da nun durch alle obige Gründe, das auf obgedachtem Landtage 
Sr. Hochfürstl. Durchlaucht U. G. F. u. Herrn, unterlegte Gravamen 
hinlänglich lcgitimiret worden; fo bleibet die gesetzmäßige Abolition die-
ses Lravsnümt Sr. Hochfürstl. Durchlaucht annoch heimgestellet. 

4) 
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4 )  Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft hat schon vor vielen Jahren 
und noch den 27sten Merz 1778. auf öffentlichen Landtage darüber gra-
vaminiret, daß durch Anlegung der Angerschen Werke, Überschwem­
mungen entstanden wären, die vor Anlegung dieser Werke nicht statt 
gefunden haben, und die den Angerschen Nachbaren großen Schaden 
zufügten. 

Es ist zwar hierauf von Hochfürstl. Seite zur Antwort ertheilet wor­
den, daß die Angersche Werke nicht an den natürlichen Ausflusse der 
Angerschen See, sondern an einem eigenen Canal angelegt wären, und 
daß daher diese Werke nicht die Ursache seyn konnten, wenn die gedachte 
See, seit dem die Werke existiren allererst auszutreten angefangen habe. 
Wenn es nun gleich zugegeben wird, daß die Werke an einem eigenen 
Canal angelegt seyn mögen, so bleibt es dennoch wahr, daß der natür­
liche Ausfluß der See verdämmet worden, und daß dieser Damm, die 
Ursache der obgedachten Überschwemmungen sey; daher denn zu Aboli­
tion dieses (n'AVÄminiz erforderlich ist, daß der natürliche Ausfluß der 
Angerschen See, nicht gehemmet, der obgedachte Damm demoliret 
und der geursachte Schaden den Nachbaren bonisicirt werde. 

5) Da bey ehrerbietiger Unterlegung dieser (Ziavamimun keine andere Ab­
sicht, als Liebe zur Gerechtigkeit und Billigkeit zum Grunde liegt, so 
kann man auch diejenige Beschwerde und den Schaden nicht verschwei­
gen , der dem benachbarten Adel sowohl als dem Fürstl. Amte Nennen 
durch Verdämmung des Ausflusses der Usmairischen See zuwachst; 
wannenhero auch der mit dem Hochfürstl. Hause errichtete Contrat, 
wodurch Schleck diesen Damm zu schlagen berechtiget zu seyn geglaubt, 
cassirt, und gedachter Damm demoliret werden müßte. 

6) In dem ?rivi1eA!0 ^obi1itati8 §. s. Vicleat. Arendts Lieflandische Chronic? 
erster Theil paZ. 280 und die I^ivonica, stehet mit ausdrücklichen 
Worten: „daß die Ehrenstellen, Aemter und Hauptmannschaften, 
„nur mit Einheimischen und Landeseingesessenen, gleich wie in preussi-
„schen Landen geschieht, beseht werde, wie uns solches im Nahmen 

A z „Ihr» 



6 ) O ( 

,,Ihro Königlichen Majestät versprochen worden, und daß solche Eh­
renämter und Hauptmannschaften von uns benennet, vorgeschlagen 
„und dabey erösnet werde, wenn und mit welchen Personen jedes zu be-
„ setzen sey ". Der bis ans de;: heutigen Tag in Liefland beobachtete Ge­
brauch, bestätiget, daß nur dieser Sinn obigen H. ?riviIeAii ^obilitatis 
gegeben werden könne, obgleich andere weniger eorreete Abschriften vorhan­
den sind, welche durch Weglafsung des einzigen Buchstabens a bey dem 
Worte einen verkehrtenSinn veranlasset haben. DieRegimentSsorm, 
welche auf die vorhandene Fundamental-Gesetze, hat Rücksicht nehmen 
müßen, hat dahero auch bey dem sorgfältigsten Detail der Besetzung 
aller übrigen Ehrenstellen, die Art und Weise der Besetzung der Haupt­
mannschaften unberührt gelaßen; wannenhero es Einer Wohlgeb. Ritter­
und Landschaft zur Integration dieses ersten Fundamentalgesetzes compe-
tiret, bey Sr. Hochfürstl. Durchlaucht U. G. F. u.Herrn unterthänigst 
gehorsamst anzuhalten, daß dieses lange infringirte Gefetz und in clelve-
wäinem gerathene kr^roZativ der Landschaft in der Folge dergestalt exer-
ciret werden möge, daß bey einer vaeant gewordenen. Hauptmannschaft 
ausserhalb dem Landtage, der Landesbevollmächtigte innerhalb 6 Wochen 
die Stimmen aller Kirchspiele sammle, und zwey Personen, welche obge-
dachtermaaßen die Mehrheit der Stimmen vor sich haben, Sr. Hoch> 
fürstl. Durchlaucht als Kandidaten präfentire, von welchen Höchstdiesel-
ben einen zum Hauptmann zu eonsirmiren und zu bestellen gnadigst ge­
ruhen worden. Viäeatnr die sud iiZno (-) hier beygefügte Deduetion. 

7) Die landtagliche Schlüße cie ^8 1662. und 1^92. und der 5te H. 
Decilionum Lommiilorial. äe 1717. acl Oe^Iäeria bestimmen das 
?c>ruin der Fürstl, Soldatesque vor den Oberhaupt- und Hauptleuten, 
damit die ^nri8ä!ck0ne8 nicht eonfundiret werden mögen, es ist daher er­
forderlich, daß zur Befolgung dieses Fundamentalgesetzes, an die Hoch-
sürstliche, militärische Ossiciers die Befehle ergehen, die vor den Ober-
Haupt- und Hauptleuten citirte Soldaten, auch vor deren Jurisdiction 
zu stellen. 

8) Durch die Landesgefetze, ist bereits hinlänglich profpicirt, daß Jeder­
mann, 
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mann er sey wer er wolle, sein angewiesenes?orum habe, und Nie­
mand ohne vorhergegangene richterliche Erkenntniß ci-iminaliter gestrafet 
werden könne; demohngeachtet find fowohl teutsche Leute eigenmächtiger 
Weise geschloßen, in Gesängniße geworfen, und vor keinem Richter 
angeklagt worden; als ist auch unreutschen Leuten die harte Criminal-
Strafe des Schloßbaues ohne richterliche Erkenntniß auferleget worden. 

9) Den landtäglichen Schlüssen äe 1684., 1692. und mehrern 
zufolge, wie auch nach Jnnhalt der hier jub I.it. in Lopia beyge-
fügten Hochfürstl. Resolution, ist es außer aller ContestaAon, daß 
es dem Hochfürstl. Hause oblieget, die Wohnungen der Ober- und 
Hauptleute, im baulichen Stande zu erhalten, Gesängniße für die, 
vor obgedachte Gerichte beklagte Delinquenten erbauen zu laßen, 
und auch für die Bewachung der Delinquenten Sorge zu tragen; 
da diesem aber ohngeachtet, die Wohnungen der Ober - und Haupt­
leute größtentheils völlig eingegangen sind, und es auch an den er­
forderlichen Gefängnißen und Wachen mangelt; fo wird die Abstel­
lung dieses Mangels, Sr. Hochfürstl. Durchlaucht zur gesetzlichen 
Sorgfalt unterthänigst empfohlen. 

iv) Schon ^.0. 1717. wie solches aus der CommiAorial Decilion aä 
(Zrav. XI. zu ersehen, ist darüber Beschwerde geführet, daß denOber-
und Haupkleuten, die ihnen gehörige Bauren genommen wären; Ob­
gleich nun in diesem ^unäamemal-Gesehe verordnet worden, daß die 
weggenommene Bauren wiedergegeben werden solten; So weiß man 
dennoch nicht, in wie weit solches befolget worden; Es hat daher 
Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft bereits den 27stenMertz 
1778. auf öffentlichen Landtage in kundament des zten Punkts der 
^.0. 1776. errichteten Lompolitionz - auf die kevilioii dieser 
Stiftungen angetragen; obgleich nun hierauf von Hochfürstl. Seite 
erwiedcrt worden: daß zur Ausmittelung aller etwanigen Abkürzun­
gen dieser Stiftungen, keine kevilion erforderlich sey, indem solche 
dem Ober- und Hauptmann eines jeden Orts bekannt seyn müßten, 
und daß dieselben sich hierüber gehörigen Orts zu melden hätten; so 
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bleibet dennoch Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft hierauf 
einzuwenden, daß denen Ober- und Hauptleuten, die in alleren so­
wohl als in neueren Zeiten, erfolgte etwanige Abkürzungen um desto 
mehr unbekannt sind, da bey jedesmahliger Besezzung dieser Landes­
farben, denen Ober- und Hauptleuten neue, nach dem Wohlgefal­
len der Hochfürstl. Kammer abgefaßte Inventars übergeben werden. 
Es bleibet daher noch immer der gerechte Wunsch Einer Wohlgeb. 
Ritter- und Landschaft, daß Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, U. G. F. 
u. Herr, gnadigst geruhen wolle, die Extradition der im Hochfürstli­
chen Archiv befindlichen alten Inventarien, der Ober- und Haupt­
mannschaften, gnädigst anzubefehlen, und dem zten Punkt obgedach-
rer Oompoiltions-^As gemäß, auch diefe Stiftungen revidiren und 
ergänzen zu lassen. 

l i) Der Landtägliche Schluß de ^o. 1 6 9 2 .  H. 4 .  und die Lonnniilo-
rial veciilon äe ^>0. 1717. aä Lrav. 9. verordnen die Ausfendung 
einer von Hochfürstl. Seite sowohl als von Einer Wohlgeb. Ritter­
und Landschaft zu ernennenden Loinmi/lion, welche die gesteigerte 
See- Land- und Stadt-Zölle, nach Vorschrift des Olivischen Frie­
dens herunter setze; Da nun dieses bis dato noch nicht erfolget ist; 
so bleibet solches eine große und wichtige Landesbeschwerde, deren 
Abolition höchstnothwendig ist. 

12) In den LukjeAions-?a<Ien und nahmentlich H. 14. ?rivi1eZü 
dilitatis Heist es ausdrücklich: daß der Adel ohne allen Aufenthalt 
und Untersuchung Zollfrey sey, wie alles solches in Beylage lud I.it. 
Z. weitlauftiger äeäuci et worden; es wird daher unterthänigst ge­
horsamst gebeten, diesem zufolge an alle Zoll- und Licent-Beamte, 
die gemessene Befehle ergehen zu lassen, daß dieselben sich der noch 
neuerlich uubefugterweife exercirten Visitation adlicher Waaren und 
Sachen enthalten mögen. 

i z) Aus eben alle^i ten i^ten §>. ?riviieAÜ ^sobilitatiz, wie auch aus 
dem i2ten §. ?rivi1eAÜ I). (?ottdaräi, dem Landtaglichen Schluße 
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Vom izkenJunn 1684, dem ^Au Lompoiitionis de ^.0. und 
der in Fundaments leoum den i6ten April 1676. erfolgten Konigl. 
(lonlervatione I^obilitatiz Lurlandia? circa libertatem mercaturn er­
hellet zur Gnüge, daß der hiesige Adel zu, Wasser und zu Lande 
ohne all" Untersuchung Zollfrey fey, und demselben die Verschiffung 
seiner Oelcentien und derselben freye Veräußerung und Vertauschung 
am fremden Mann zusiehe; diesem allen entgegen, ist noch neuer­
lich der Wohlgebohrne von Fock aus Klahnen, in Windau zur Ent­
richtung des Zolles von feinen Oelcentien die derselbe für eigens 
Rechnung, durch seinen Lpediteur verschiffet hat, angehalten worden, 
wie solches mit mehrerm aus Beyl. 5ub I^it. L. zu ersehen ist; da-
hero denn, um die Abolition dieses (?ravaminiz lind um die Kellitu-
tion des obgedachtermaßen unbefugter Weise genommenen Zolles, wie 
auch der dem Wohlgeb. von Fock geursachten Unkosten unterthänigst 
gehorsamst geberhen wird. 

14) Sowohl das Interesse der Allerdurchlauchtigsten Oberherrschaft, 
welches zu bewahren Ritter und Landschaft, so wie Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht eydlich angelobet hat, als auch Ihr dabey verlireudes 
Interelle proprium verbinden Dieselbe sich die Wohlfahrt und Rech­
te t^er Städte angelegen seyn zu lassen; Diesem zufolge siehet Ei­
ne Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft Sich verpflichtet Sr. Hoch­
fürstl. Durchlaucht gehorsamst zu unterlegen.-: daß denen Lieb^".ern, 
der Ihnen seit langer Zeit verliehene Stadt- und Hasen-Zoll entzo­
gen — daß überhaupt alle Städte in ihren Grenzzen, Hölzungs-
und Steinbruchs-Gerechtigkeiten und anderen aus Privilegien, AuS-
taufchbriefen, Fürstl. Coneeßionen und ex polleillone habenden Rech, 
ten, sind benachtheiliget und Ihnen neue Auflagen, Zölle und Aecifen 
Ihren Privilegien entgegen, auferleget worden. Es wird daher zur 
Vermeidung des Unterganges der Städte, Sr. Hochfürstl. Durch­
laucht, U. G. F. u. Herr, unterthänigst gebethen, gemeinschaftlich 
mit Einer W. R. und Landschaft, eine Eommißion zu ernennen, 
welche alle denen Städten widerfahrene Benachtheiligung, genau 
in^uixire, und dieselben ohne alle procellualische Weitläufigkeit, in 
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alle dem le^ituire, was denenselben aus ^rivile^üL, Allstauschbriefen, 
Fürst!. Conceßionen und ex polleilione compeüret hat. 

^ 15) Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft hat bereits den 28sten 
Febr. und 2z st?n Septembr. 1778. auf öffentlichen Landtagen, Sr. 
Hochfürstl. Durchlaucht, U. G. F. u. Herrn das erforderliche in An­
sehung aller, durch die Reichs-Lvnüitntlon äe ^.0. 1774. versuchten 
mverliones der FundamentalgeseHe, so wie in )lnsehung der dem 
Lande zustehenden Gemeinschaft der Jagd und der imenäirten Ein­
schränkung dieses ?rXroZativs zu unterlegen die Ehre gehabt; Der 
Wunsch Einer Wohlgeb. Ritter- und Landschaft, Sich Sr. Hoch­
fürstl. Durchlaucht, gefällig zu machen, hat es auch dahin gebracht, 
daß Höchstdenfelben von Einer Wohlgeb. Ritter und Landschaft Vor­
schlage zu einer Jagdordnung, und sogar von einem Kirchspiele die 
Erklärung, die Hochsürstliche Kammer-Jagd zu erweitern, sind ge­
machet worden. Da aber die vorgeschlagene Jagdordnung, welcher 
ein großer Theil des Landes zuwider ist, von Sr. Hochfürstl. Durch­
laucht nicht acceptiret worden, und die eben gedachte Erklärung ei­
nes Kirchspiels, einen allgemeinen Widerspruch bey allen übrigen 
Kirchspielen findet; so bleibet diese Materie noch immer der Ge­
genstand , einer gerechten Landesbeschwerde und eines allgemeinen 
Mißvergnügens, welches alles nicht anders gehoben werden kann; 
als wenn die, auf die Subjeetionspacten und einer mehr als 200 
jahrigen Odservance gegründete Gemeinschaft der Jagd, so wie alle 
durch die Ccmüitution cie ^0. 1774. invertirte adliche k^nroZAtiven der 
Gerechtigkeit und dem 7ten §. des Landtaglichen Schlusses vom izten 
April 1778.gem.as, in allen Stücken beym alten gelassen, die dawider 
an die Forstbediente ergangene Befehle aufgehoben, und von Einer 
Wohlgeb. Ritter und Landschaft durch eine auszusendende Commißion 
die Grenzen der, dem Hochfürstl. Hause, in alteren Zeiten zugestande­
nen Kammerjagdten genau bestimmet werden. 

: 6) Durch der seit einigen Jahren eingeführten Zusammenziehung verschie­
dener Fürstl. Acmter in einzelne größere Di5xvimone5 und durch die, in 
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verschiedenen Gegenden äußerst übertriebene Dienstbarkeit der Bauren, 
werden die Fürst!. Güther zu sehr abgenutzt, und folglich das Lehn auf 
künftige Zeiten dererioriret; überdem vermehret der Adel dabey die, un­
ter allen vorigen Fürsten gehabten Verbleibe, und alle Quellen seiner 
Lublillence und seines Erwerbens werden verstopfet, ohne daß jedoch 
Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, U. G. F. u. Herrn dadurch auch nur fürs 
gegenwärtige, ein großer Gewinn zuwachsen solte; denn die Ausgaben 
von den vllpolltionen, das nothwendige Aufhelfen der ruinirten Bauern, 
die vorfallenden bemerkten uud unbemerkten Veruntreuungen, über wel­
che der Disponent, bey der Größe der Oeeonomien ohnmöglich wachen 
kann, den verschiedentlich sich ereignenden Verlust, beym Verkauf der 
Erescentien an banquerottirende Kaufleute und mehrere dergleichen Um­
stände, erwogen und abgerechnet, wird es sich gewiß ergeben, daß, wenn 
man die Einkünfte der gegenwärtigen DiipolmoneL, mit den vorigen Ein­
künften der ehemaligen Arrenden vergleichet, der etwanige baare Vor­
theil bey den jetzigen vilpoiitlones, gewiß nicht so groß sey, daß derselbe 
denjenigen Schaden und Nachtheil balanciren und ersehen könne, der für 
das Lehn und für Sr. Hochfürstl. Durchlaucht Selbst, durch die geur-
sachte jahrlich größer werdende Armuth, der zum Lehn gehörigen Fürstl. 
Bauren, deren schon ziemlich laut gewordener Unwille, gefahrliche Fol­
gen befürchten läffet, und durch die, durch Mangel der Verbleibe, not­
wendig gewordene Klagen des Adels und deßen Mißvergnügen entste­
het. Wenn man diesen Bewegungsgründen noch hinzufüget, daß der 
wesentliche Begrif einer weisen und dauerhast stehenden Regierung dar­
ein bestehe, daß der Landesherr Seinen Unterthanen Gnade und Wohl-
thaten zufließen lasse — und selbst die jetzige glorwürdige Beherrscherin 
des rußischen Reichs, diesen Grundsaz, wie in Ihrer Regierung über­
haupt, also auch hauptsachlich bey Vergebung der Arrenden in Liefland, 
welche mit den Kurischen ursprünglich von einerley Natur sind, gnadigst 
auszuüben sucht; so dürfte wohl Eine Wohlgeb. Ritter und Landschaft 
zwar dreuste, jedoch mit allem gebührenden Respeet behaupten können, 
daß es selbst Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, Unsers G. F. u. Herrn wah­
rem Landesherrlichen und Landesväterlichen Interesse, wie auch Höchst-
dero Verhaltnißen und Verbindlichkeiten gegen die Oberherrschast ge-
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maß wäre, das großmüthige Beyspiel, welches Jhro Majestät die 
Kayserin bey aller Höchstdero Regierung, und in Liefland geben, zum 
Augenmerk zu nehmen, huldreichst darüber zu refiectiren, was ein 
Landesherr, der ohne großen Schaden seiner Financen, seinen Landes­
kindern Vortheile zufließen laßen kann, selbigen durch Ertheilung solcher 
Gnade für neue Pflichten zur Treue und Dankbarkeit auferlegen würde, 
und diesen zum wahren und dauerhaften Nutzen Sr. Hochfürstl. Durch­
laucht Selbst gereichenden Grundsahen zufolge, die größeren Oiipoiltio-
ne8 abzuschaffen, und die Fürstl. Aemter, wie solches von Höchstdero 
Vorgängern am Lehn geschehen ist, dem Adel für eine billige Arrende-
Penston unter weniger lästigen, den Landesgefehen und Verfassungen 
angemessener« Contraeten nach dem alten gewöhnlichen von Sr. Hoch­
fürstl. Durchlaucht höchstfeel. Herrn Vater bey Taxation der Kettlerfchen 
Allodial-Güther, zum Maaßstabe angenommenen Anschlage, zurAr-
rende zu geben. 

17) Im Jahre 1669. sind auf geschehene Beschwerden des Landes, be­
reits schon alle ohne Ausnahme abgeschafft worden, wie der 
landtagliche Schluß besagten Jahres §.35. solches deutlich ausweiset. 
Da nun diesem öffentlichen Landesgesehe zum Nachtheil, der Hochfürst­
lichen Hofbuchdruckerey zu Mitau, ein k/lonopolium auf kurifche Ge­
sangbücher , und dem Academischen Gymnasio ein anderes ^louopolium 
auf Kalender verliehen worden; so ist zur Abolition dieses (n'avamiui? 
die Aushebung der gedachten Klonoxolm erforderlich. 

18) Durch den ^ten 6ten 7ten 8ten yten i2ten i4ten i^ten lyten 2zsten 
28sten Listen und zzsten Artickel, der kunäkttions-^Ae, des hiesigen 
Acaden .schen sind die Regimentsform und andere Funda­
mental - Gesehe dieser Fürstentümer, deren Autorität ewig seyn soll, 
und die ohne Einwilligung Einer Wohlgebohrnen Ritter und Landschaft, 
nicht abgeändert werden können, durch Einführung einer neuen Juris­
diction und durch viele andere gesehwidrige Neuerungen, insringiret und 
invertiret worden; es bleibet daher solches gleichsals eine gerechte Lan­
desbeschwerde, deren Abolition Eine Wohlgebohrne Ritter und Land-
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schast durch Aufhebung aller obgedachten Artickel um destomehr entgegen 
siehet, als dieselbe niemahls eine solche Inversion, der von Sr. Maje­
stät dem Könige und Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht eydlich besicher­
ten Fundamental-Gesetze, mlt Gleichgültigkeit ansehen kann. 

9) Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft hat bereits den I2ten Oc-
tober 1778. -Viäeat. Diarium des den I4ten September 1778 gehalte­
nen Landtages 144. der Beylagen, darüber mit Beziehung auf 
die Fundamental-Gefetze, Beschwerde geführet, daß den iztenMerz 
und 8ten May ejusäem anni zwey Hochfürstliche Patente publiciret wor­
den, die ohngeachtet der Verordnung der Commissoria!-Decision äe 
^0. 1717 die von Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht pro Kali Höchst­
dero Regierung anerkannt ist, auf keinem Landtage sind erwogen 
worden, und die vorhandenen und annoch nicht aufgehobenen land­
taglichen Schlüsse entgegen laufen; es wird daher zur Abolition 
dieses (?ravaminis, um die Aushebung der gedachten Hochfürstli­
chen Patente, wie auch darum unterthänigst gebethen, daß dem 
allegirten Gesetze zufolge, in Zukunft keine Hochfürstliche Patente 
publiciret werden mögen, die nicht vorher auf öffentlichen Landtä-
gen, von einer Wohlgebohrnen Ritter und Landschaft, und außer 
den Landtagen vom Landes-Bevollmächtigten erwogen worden. 

o) Was Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft in Ansehung des 
Guthes Reeschenhoff Sr. Hochsürstl. Durchlaucht bereits zu unter­
legen die Ehre gehabt, ergiebet sich aus der 185 befindlichen 
Beylage des Dia ii von dem den 6^en Febr. 1778 gehaltenen Land­
tage, so wie sich die darauf erfolgte Hochfürstliche Antwort, und 
das, was von Seiten Einer Wohlgeb. Ritter und Land.chaft dar­
auf erwiedert worden, eben daselbst ?aZ. 191 und 19z. antref­
fen last. 

Da sich nun, aus alle dem ergiebet, daß von Hochfürstl. Seite 
behauptet werde, daß die Natur des Guthes Reeschenhoff, sich sehr 
wesentlich von denjenigen Güthern unterscheide, die mittelst der 
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Constitution 6s Äo, 1776 allodificirct worden; so kann Eine Wohl» 
gebohrne Rlrcer uad Landschaft nicht unbemerkt lassen; daß Dersel­
ben diejenigen Gründe ganz unbekannt sind, durch denen dieses ^5-
serwin behauptet werden könnte; Sie findet vielmehr, daß, da 
Reeschenhoff durch einen Pfand- Lehn-Brief, denen Brinckischen 
Eheleuten ^.nno. 1762 verlehnet und von denenselben zur Zeit der 
erfolgten Allodification geruhig besessen worden, dasselbe mit allen 
übrigen allodificirten Lehnen gleiche Natur habe, und dahero unter 
der erfolgten allgemeinen Allodification, aller in den Händen der 
Landes-Einwohner befindlichen Lehn-Güther, mit begriffen sey. 

Da indessen in der Folge bekannt worden, daß Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht, Unfer Gnädigster Fürst und Herr, von Sr. jetzt 
glorreich regierenden Königlichen Majestät, die Confirmation eines 
?iivi1eAii Moäilicationiz welches ^.nno 17z 6. von Sr. Königlichen 
Majestät, dem Allerdurchlauchtigsten Könige und Herrn August III. 
Glorwürdigsten Andenkens, zum Besten Sr. Hochfürstl. Durch­
laucht Höchstseeligen Herrn Vaters, über die Güther WürHau, 
Neu- und Alt-Plathonen, wie auch Iacobshoff und deren Zube­
hör, ertheilet worden, erhalten haben; so wird vermuthet, daß 
man auö diesem Grunde zu behaupten vermeine, das; die ^c>. 1762 
von dem Guthe WürHau, zu dem alten Kettlerschen Lehn-Guthe 
Reeschenhoff hinzu verlehnte Bauren, nicht unter der Xo. 1776 
erfolgten Allodification gerechnet werden könnten. Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht, Unfer gnädigster Fürst und Herr, werden aber hier­
auf Sich vorstellen zu lassen gnädigst geruhen. 

Erstlich: daß, wenn gleich dieses behauptet werden wolte, den­
noch dadurch nicht das ganze Guth Reeschenhoff, sondern nur die, 
von WürHau dazu verlehnte Bauren, von der ^0. 1776. erfolg­
ten allgemeinen Allodification erimiret werden könnten. 

2tenS, daß Sr. Hochfürstl. Durchlaucht Höchstfeel. Herr Va­
ter, zu dessen Besten die obgedachte Königliche Allodification des 
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Guthes WürHau erfolget ist, an derselben Gültigkeit Selbst ge­
zweifelt zu haben scheinen, indem H^'chstderselbe solche nicht nur nie-
mahls zur Wissenschast des Publicums gebracht, und ^.0. 1768. 
bey dem Kettlerfchen Edictal-Processe, WürHau von der alten Allo-
dial-Consignation eximiren lind unter die Fürstliche Domainen sehen 
laßen, sondern auch bey dein, den Brinckenschen Eheleuten ^nno 
1762 ertheilten Psand- Lehns-Briefe, so wie Sr. Hochfürstliche 
Durchlaucht Selbst acquieftiret, und sogar in Höchst seinem Testa­
mente wo über alle Hochfürstliche Modialia difponiret worden, von 
der Allodification von WürHau, welches nach wie vor, als ein 
Fürstliches Tafel-Guth angesehen worden, keine Erwehnung gemacht 
hat, und 

ztens, daß hierbey die O.uastion zu crwegen sey, ob der 
1776 keipudl: erfolgten allgemeinen Königlichen Allo-
dchcation, u;ue^- der Reeschenhoff gehöret, oder der ohne Vorwif-
scn der K,e8publihue ^0. 17 z6 erfolgten Königlichen Allodification 
des Guthes WürHau, der Vorzug gebühre? 

Diefemnach werden Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, Unfer gnadig­
ster Fürst und Herr, Nomine Einer Wohlgeb. Ritter und Land­
schaft unterthänigst gehorsamst gebethen, alle obige Gründe in ge­
rechter Erwegung zu ziehen, und diejenige Einbetrachtigung des 
1776 erfolgten und von Sr. Hochftrstl. Durchlaucht anerkannten 
Allodifieations-Vixlomatis, welche durch die, dem Wohlgebohrnen 
Obersten von den Brincken und andern Besitzern allodificirter Lehne, 
refustrte Qualifikation von Erbbeslher geschehen ist, durch Aner­
kennung der Allodification von Reeschenhoff nebst allen jetzt dazu 
gehörigen Bauren, so wie dasselbe ^0. 1762. verlehnet worden, 
und durch Ertheilung der O.ualification von Erbbesitzern, denen sol­
che nach dem Allodifications-Vixlomate competiret, zu aboliren. 

si) Nichts in der Welt kann einem Lande größere Gefahren drohen, 
als wenn dasselbe von baarem Gelde entblößet wird, indem die na­
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türliche Folge davon, der Fall aller Sachen und der in glüklichern 
Zeiten, theuer erkauften Grundstücke, fo wie der völlige Unter­
gang der begütersten Einwohner seyn muß. 

Die Königliche Commißion welche ^.0. 1717 auf alle Art für 
das Glück dieser Fürstenthümer zu wachen bemühet gewesen, hat 
aus dieser Ursache, und weil nach allgemeinen Grundsätzen, kein 
Fürst berechtiget ist, die Revenue;, der zum Besten des allge-
meinen Wesens bestimmten Domainen, als sein ?Atrim0nimn an­
zusehen, worüber Er ohne Rücksicht auf das allgemeine Beste, nach 
eigenem Gefallen disponiren könne, aä (?iav. 4. die weise Vorse­
hung getroffen, daß die Einkünfte dieser Fürstenthümer, von der 
Hochfürstl. Kammer, nicht aus dem Lande gesendet werden sollen. 

Wenn es nun nicht schwer ist, die sehr ansehnliche Hochfürst­
liche Kevenues, so wie auf der andern Seite, die zu treibende 
Ausgaben zu berechnen, und es sich hierbey ergiebt, daß der baare 
Ueberschuß, der Hochfürstl. Renthey, der nach Abzug aller sehr 
reichlich gerechneten Ausgaben, jahrlich von den Hochfürstlichen Ks-
verwes übrig bleibet, recht ansehnlich ist; so muß es Einer Wohl-
gebohrnen Ritter und Landschaft, um so mehr wahrzunehmen schmer­
zen, daß demohngeachtet Sr. Hochfürstl. Durchlaucht jährlich von 
verschiedenen ?rivati8, welche dabey vielerley Gefahren ausgesetzt 
werden, Gelder aufnehmen, die Niemand weiß wo sie bewahret 
werden, und daß hierdurch der Mangel des baaren Geldes, hier 
im Lande jahrlich dergestalt zunimmt, daß auch die begütersten 
Leute auf dem Johannis Termin die kleinsten Summen aufzutrei­
ben, die allergrößte Mühe anwenden müssen. 

Wie schmerzhaft Einer Wohlgeb. Ritter und Landschaft es seyn 
müßte, durch eine abschlagige Antwort, dieser im ganzlich ergebe­
nem Vertrauen zu Sr. Hochfürstl. Durchlaucht landesväterlichen 
Gnade, geäußerten Beschwerde, die Besorgniß ihres jährlich näher 
rückenden Unterganges vermehret zu sehen, werden Ew. Hochfürstl. 
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Durchlaucht selbst gnädigst und landesväterlich in Erwegung z» zie-
hen geruhen. Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft fürchtet 
daher hierüber gar keine abschlägige Antwort, sondern heget vielmehr 
zu Sr. Hochfürstl. Durchlaucht landesväterlichen Denkungsart das 
beste Vertrauen, daß Höchstdiefelben diese, auf die allgemeinen 
Grundsahe der gemeinen Wohlfahrt, eines jeden Staats gegründete 
höchstwichtige Beschwerde, beherzigen, und daß, wenn Höchstdie­
felben gleich nicht gemeinet seyn sollten, nach dem großen Beyspiel 
Sr. glorwürdig - regierenden Königlichen Majestät in Preussen, bey 
der Noch ihrer Unterthanen ihre Schahkammer zu ösnen, und den­
selben mit ihrem eigenen Gelde beyzustehen, Höchstdiefelben wenig­
stens geruhen werden, zur Erhaltuug des allgemeinen Privat-Credits 
und Vermeidung eines allgemeinen Banquerouts, die von den ?ri-
vstl8 in Händen habende und ohne alle Noth gegen ObliZationer 
aufgenommene Gelder loszukündigen und an dieselben zur Circulation 
unter den krivatis wieder zu erlegen. 

22) Diejenige Hochfürstliche Allodial - Tariffe nach welcher Sr. Hoch­
fürstliche Durchlaucht gegenwartig zur Adelsfahne contribuiren, be­
stehet in nichts mehr als in 23^ Haacken, da doch Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht selbst, nach derjenigen Angabe, die Höchstdieselben 

1768. bey dem Kettlerschen Edictal - Proceß als unstreitige 
Allodial - Güther erkannt, und durch das Königliche Decret, als 
solche haben bestätigen laßen, weit mehrere ^Iloäig besitzen. Es 
bleibet daher eine gerechte Beschwerde des Landes, daß das Hoch­
fürstliche HauS sich von diesen Allodial-Güthern, den Landesgesehen 
zuwider zur Adelsfahne zu contribuiren entzogen hat; daher denn 
zur Abolition dieses (Zravamims Sr. Hochfürstl. Durchlaucht unter­
thänigst gebethen werden, die Gerechtigkeit dieser Forderung anzuer­
kennen, und Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft auf dem 
nächsten Landtage hierüber zufrieden zu stellen. 

2z) Durch den 42sten H. des Commissoria! - Abschiedes äe ^nno 1642., 
ist dem Lande die Versicherung ertheilet worden, daß das Hoch-
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fürstliche Haus, so lange dasselbe Holzung zu entbehren haben wür­
de, denen so es benöthiget, vor das mahl nach Hochfürstlicher l'axa, 
als zu zwey Gulden folgen laßen will; da es nun in verschiedenen 
Gegenden, den Fürstlichen Waldungen und Revenues zuträglich 
wäre, daß daselbst in ^donäance befindliche Holz zu veräussern, sol­
ches aber zeithero theils durch die weitläufige Art sich desfals vor-
hero bey der Hochfürstlichen Kammer melden zu müßen, theils durch 
den enorm erhöheten Preiß, erschweret worden; so werden meiner 
Hochfürstlichen Durchlaucht hierdurch unterthänigst gebethen, diesem 
dadurch abhelfliche Maaße zu schaffen, daß Höchstdiefelben gnadigst 
geruhen mögen, die alte gesetzliche Taxe mit Aufhebung alles weit­
läufigen und kostbaren Supplicirens in der Hochfürstlichen Kammer, 

. wieder auszunehmen und einzuführen. 

24) Iu der Regimentsförm H. 42. und in Oecis. (^ommiiliorial. 
^.nno 1642. §. 48. ist ein für allemahl verordnet, daß gewiße 
Deputirte des Adels nebst Sr. ^ochfürstlichen Durchlaucht dazu 
ernannten Räthen, alle Privat-(iravamina abinachen sollen; wan-
nenhero Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft, in Gesolge dieser 
Grundgesetze unterthänigst gehorsamst bittet, eine aus obbenannten 
gesetzlichen Personen bestehende Commißion, zu Abmachung aller im 
Lande annoch vorhandenen Privat-(n-svamiiium, gemeinschaftlich mit 
Einer Wohlgebohrnen Ritter und Landschaft nicht nur auf nächsten 
Landtage zu ernennen, sondern auch in der Folge bey jedem Land­
tage und wenn Privat - <3ravamins sich ereignen sollten, diese Fun­
damental-Gesetze beobachten zu laßen. Mitau den i z.Iulii 1779. 

Ernst Wilhelm von der Brüggen 
Landes - Bevollmächtigter. 

Otto Herman von der Howe» 
Nitterschafts - Secretaire. 
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s OeäuöLon zum 6lm (Ziavamine. 

der Adel der Herzogtümer Kurland und Semgallen, vermöge 
seiner InäiAenats-Rechte auf alle Aemter, Würden und Bedienun­

gen, die seinem Stande angemeßen sind, ein vorzügliches, auf die Ober-Raths 
Ober-Hauptmanns-und Haupt-Manns-Stellen aber, ein ausschlüfsendes 
Recht habe, ist eine zu bekannte Sache, als daß es erforderlich seyn solte, 
sich hierüber auf die kunäamental-Gesetze zu beziehen. Ob ihm aber 
auch die Besugniß zustehe, sich die Wahl, der, zu diesen Aemtern und 
Würden, durch das InciiZenat qualificirten Subjeete, zu zueignen? — 
dies ist eine Frage, die bis jetzo noch nicht, mit derjenigen Aufmerksam­
keit und Genauigkeit ist erwogen worden, die sie verdienet. — 

Die Königliche Commißion vom Jahre 1617, hat in der Re­
giments »Formel diese Frage zum Theil entschieden. Indem Sie das 
Oberrathliche Collegium anordnet, so setzet sie fest, daß die Mitglieder 
deßelben, aus den Vier Oberhauptleuten, diese aber aus den Oberhaupt­
leuten von dem Durchlauchtigen Fürsten gewahlet werden sollen. — 
Zu Folge dieser Verordnung, die die höchste Kraft eines kunäamenlal-
Gesetzes erhalten hat, ist es also außer allen Zweifel, daß die Wahl der 
Oberrathe und der Oberhauptleute ohne alle Limitation, ganz allein und 
ausschlüßend, Sr. Durchlaucht dem Herzoge zustehe, und daß folglich 
der Adel, ob ihm gleich in koc xmnäio durch die Commissorialische veci-
Kon in Ansehung seiner Besugniße zu nahe getreten ward, dennoch jetzo 
kein Recht mehr habe, aus irgend einem Grunde, bey der Besetzung 
und Vergebung dieser hohen Landes-DiZnit^ten eine Loncurren? mit dem 
Durchl. Fürsten zu pratendiren. 

Aber eben diese Regiments-Formel, die sich in Ansehung der 
Oberraths- und Oberhauptmanns- Stellen so bestimmt ausdrückt, und mit 
klaren und dürren Worten dem Durchlauchtigen Fürsten es überlaßt, die 
Subjeete darzu nach seinem Gutbesinden (<zuv8 voluerit) aus den Haupt­
leuten zu wählen, verordnet in )lnsehung der Hauptleute selbst nichts, und 
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übergehet mit einem gänzlichen Stillschweigen, von W e m  die Wähl 
dieser Magistrats-Personen in der Folge <Ze 5"re abhangen solle. 

So aufmerksam auch die damalige Landschaft in dieser für Sie 
so wichtigen Periode, aus die Conservation Ihrer Freyheiten und Gerechtsa­
men bedacht war, so war Sie es doch in Ansehung des klock der Bese­
tzung der Obrigkeitlichen Würden und Aemter im Lande viel zu wenig. 
Froh, daß es Ihr gelungen war, die ausländischen fremden Räche, die 
Ihren Freyheiten und Gerechtsamen so gefährlich gewesen waren, und sie 
mit dem Joche einer willkürlichen und gewaltthätigen Regierung be­
drohet hatten, von der Person ihres Fürsten entfernt und ihr InäiZenats-
Recht, und die für sie daraus fließende Besugniß zu den Obrigkeitlichen 
Würden und Aemtern auf festen und sichern Gründen ausgesühret zu haben, 
vergaß sie, oder verkannte vielmehr ganz, jene uralte Befugnis; ihre 
Magistrats-Personen selbst zu wählen, die ihr doch unter der chemahligen 
alten liefländischen Staats-Verfaßung würklich eompetirte, und die sie sich 
in den Unterwersungs-Vertragen, in so klaren und deutlichen Ausdrücken 
vorbehalten hatte. 

Diesem Umstände müßen wir es vorzüglich zuschreiben, daß 
die Landschaft bey der Commißion keine Beschwerde führte, daß sie unter 
der Regierung Gotthards und feiner Nachfolger Friedrichs und Wilhelms, 
von aller, ihr durch die 8udieAion8-?aAen competirenden Loncurren? 
bey der Vergebung der obrigkeitlichen Würden und Aemter, war ausge-
schloßen worden; — daß jene oben angeführte Gesetze der korm: 
die dem Durlauchten Fürsten das Wahl - Recht der Ober - Rache und 
Oberhauptleute zueignen, ohne einigen Widerspruch von Ihrer Seite, un­
ter den Grund-Gesetzen des Staates einen Plaz bekamen — und daß sie 
es endlich so gar geschehen ließ, daß die Durchlauchte Fürsten in der Folge 
fortfuhren, die Wahl der Hauptleute nach dein Beyfpiele Herzog Gotthards 
zu vollziehen, ob gleich die kormuls keZimimz hierüber nichts positives ver­
ordnet, noch vielweniger aber die Wahl derselben dem Fürsten übertragen 
hatte: 

Nicht 
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Nicht unwahrscheinlich ist c6, daß außer dem bereits angeführ­
ten Grunde, noch ein Umstand vorhanden war, der vielleicht mehr als al­
le übrige, zu jenem Mangel der Aufmerksamkeit beytrug, den man, in 
Ansehung des Wahlrechts bey Besetzung und Vergebung der Obrigkeitli­
chen Würden und Aemter, in dieser Periode auf Seiten der Landschaft 
wahrnimmt. Ohne Zweifel wurde Sie durch den in der kroviilone äu-
cali und in den Investituren Gotthards und Seiner Sohne vorkommenden 
Ausdruck aci Inüar Oucis koruilme sehr scheinbar hierzu verleitet. Da der 
erste Herzog von Preußen, Albrecht, die Besetzung der obrigkeitlichen 
Würden und Aemter, — ein Recht das Ihm als ehemahliqen Hoch­
meister, mit nichten ohne Limitation zugestanden hatte, — xoü üatum 
inutatum, in seinem neuen Fürstenrhume ziemlich uneingeschränkt sich zu­
geeignet hatte, indem die Stande, uneingedenk Ihrer alten Rechte, sichs 
gefallen ließen, und schon damit zufrieden waren, wenn nur diese Aemter 
In^i^eniz, Kraft der Regiments-Notel, dem Testamente des Herzogs 
und den commißorialischen Decisionen zu Theil wurden; — so ist es kein 
Wunder, da'? die Kurländische Landschaft, die Ihren Fürsten aä Instar 
vucis koruilme belehnet sähe, auch ohne Bedenken glaubte, daß, uach 
der Staats-Verfaßung des Herzogthums Preußen, die Wahl, der zu den 
Würden und Aemter qaulisicirten Subjeete allein von der Willkühr ihres 
Fürsten abHange. 

Man dachte nicht daran, daß das Inssar Vuci8 ko-
ruüme unter allen möglichen Begriffen, die man mit diesem Ausdrucke 
verbinden kann, in Ansehung der Staatsversasiung der Herzogtümer 
Kurland uni? Semgallen, ganz noth-vendige Limitationen habe. Man 
übersähe es, daß das Herzogliche Preußen, kein solches Privilegium ha­
be, als der liestandische Adel bey der 8ndjeAion erhalten hatte, wodurch 
ihm alle diejenigen Freyheiten und Gerechtsamen, die er unter der ehema­
ligen alten lieflandischen Staatsverfaßung beseße!, hatte, wie auch die Frey­
heiten und Gerechtsamen des Adels in dem Königl. Pohlnischen Preußen, 
ia des Pohlnischen Adels selbst theils ausdrücklich, theils en ^eneial be­
stätiget und ertheilet wurden. — Man erwog nicht, daß diese Hrenheiten 
und Gerechtsamen theils als jnra reservata theils als Oonäitionez 
8udje<HlvmL der Landschaft, sowohl von ihr selbst, als von der 

C z Ober-
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Ober-Herrschaft waren angesehen worden; daß sie eben dadurch 
alter geworden waren, als alle hohe Gerechtsame, die dem Hochfürstlichen 
Hause vermöge der Provision und den Investituren zustehen, und folglich 
also, unmöglich mit zu dem Comxlexu jener hohen Befugniße und Ge­
rechtsame, womit ein Herzog von Kurland, von der Ober-Herrschaft be­
lehnet wird, gehören können» 

Doch, welche Gründe es auch waren oder seyn konnten, die 
zu den Zeiten der Commißion vom Jahre 1617, Ritter und Landschaft 
determüürten, eine Ihrer wichtigsten Gerechtsame fahren zu laßen; so 
ist es doch gewiß, daß Sie davon nicht mehr verlohren haben kann, als 
blos das, was der Buchstabe des Gesetzes bestimmt, nehmlich die 
Wahl der Ober-Räthe und Oberhaupt-Leute, mit nichten aber die Wahl 
der Subjeete zu den Hauptmannschaften und andern Stellen, über wel­
che von der Commißion nichts verordnet worden, und worüber Sie Ihre 
Befugniße aus den ältesten Zeiten darthun und erweisen kann. Auch 
kann Ihr, bey der Nevindieirung dieser Ueberreste Ihrer ehemahligen 
Gerechtsame der Umstand nicht nachtheilig seyn, daß die Durchlauchte 
Herzöge von den Zeiten der Commißion an, und also durch einen Zeit­
raum von 162 Jahren, die Wahl der Subjeete zu den Hauptmann­
schaften und andern Würden und Aemtern, ohne Zuziehen der Landschaft 
und sogar ohne Widerspruch derselben, vollzogen haben. Denn wenn 
es wahr ist, daß eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft, eben sowe­
nig an Ihren Freyheiten und Besugnißen, die Ihr vermöge der Unter-
wersungs - Verträge eompetiren, Eintrag erleiden kann und soll, als auf 
der andern Seite die Rechte und hohen Befugniße, die dem Hochfürstli­
chen Hause, zu Folge eben dieser Verträge eompetiren, unverlezlich sind; 
so ist der obige Umstand, so wichtig er auch scheinen mag, doch nicht hin­
länglich, E. Wohlgebohrne« Ritter und Landschaft, den Ueberrest einer 
Befugniß gänzlich und auf ewig zu entziehen, die sie 

l stenS bereits schon vor der LudjeAion, ganz vollkommen und ungestöhrt, 
und als eine in jeder Rücksicht damals leZsIe Befugniß ausgeübet 
hat; — und die Ihr 

2tens, 
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2tenS, bey de> Zubje^ion, in den darüber errichteten Packen vollkommen 

von Seiten der Oberherrschaft bestätiget worden. 

Da niemand , der mit der Grundverfassung dieser Herzogthü-

mer nur einigermaaßen bekannt ist, an der Richtigkeit dieser Schlüße zwei­

feln wird, wenn anders die beyden leztern Satze hinlänglich erwiesen wer­

den können; — so wird es bloß und lediglich darauf ankommen die Wahr­

heit derselben zu erweisen und zu zeigen, daß sie auf der Geschichte ruhen. 

Richtet man diesem zufolge, sein Augenmerk aus Eine Wohlgebohrne Rit­

ter und Landschaft dieser Herzogtümer, so bestehet dieselbe aus den Nach­

kommen eines bereits zu den Zeiten des Ordens und der Bischöfe, mit 

großen Freyheiten und Gerechtsamen versehenen Landsaßigen freyen Adels, 

zugleich aber auch aus den Nachkommen, eines kurz vor der LudjeAion 5e-

cularilirten Ritterordens, der bey der Unterwerfung mit dem landsaßigen 

sreyen Adel zusammen schmolz, und mit diesem in der Folge einen neuen 

politischen Körper, unter dem Titel Ritter und Landschaft ausmachte. Die­

se beyden Stande die bey der LubjccIion zu einem einzigen Stande sich ver­

einten, brachten ein jeder von seiner Seite, gewisse Freyheiten, Gerechtsa­

me und Befugniße zu dieser Vereinigung, dergestalt, daß eines jeden 

Theils Befugniße, durch diese Vereinigung auf den andern nicht nur in 

towm transferiret, sondern auch bey der Unterwerfung, als gemeinsame 

Freyheilen und Befugniße dieses neuen politischen Körpers, von Seiten 

der Oberherrschaft anerkannt, und als solche auf ewige Zeiten bestätiget 

wurden. 

Unter den wahrhaftig großen Befugnißen aber, die beyde Thei-

le mit zur Unterwerfung brachten, zeichnete sich vorzüglich das Recht ans, 

die Subjeete zur Beftzzung ihrer respectiven obrigkeitlichen Würden und 
Aemter zu wählen; — ein Recht, das sowohl der Orden, und der land-

saßige sreye Adel, als auch die großen Städte in den gesamten liefiändi-

schen Provinzen, eben so srey, als der Orden, der Adel und die Städte in 

Preussen, fast republikanisch, bis an diese ihrer Staatsverfassung, 

ausgeübt hatten. 

I -
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In Ansehung des Ritterordens, ist dieses Recht ganz unleug­

bar. Ohne der Art uud Weise zu erwähnen, unter welche jene hohen 

Würden, die Hochmeisterliche inPreussen, und die Heermeisterliche in den 

lieflandischen Provinzen vergeben wurden, von denen es bekannt ist, daß sie 

uur durch eine freye Wahl des Ordens übertragen wurden, woran sogar 

die weltlichen Stände einen überaus großen Antheil nahmen, wie leicht er­

wiesen werden konnte; so ist es gewiß, daß die Vergebung aller übrigen, 

diesen höchsten viAnitncen luborckmrter Würden und Aemtern des Ordens, 

mit nichten von der Willkühr des Hoch- und Heermeisters abhieng, son­

dern daß, je nachdem die zu vergebende Würde mehr oder minder wichtig 

war, bald der Beytritt einzelner Lonvente, bald der Beytritt des Ordens­

kapitels, oder auch sogar der Beytritt eines Generalskapitels und der ge­

samten Ordensbrüder erforderlich war. 

Da sich aber diefe Concurrenz der Ordensbrüder ben der Ver' 

gebung der Ordensämter, nicht sowohl durch das Wahl- und trTleiUAÜoliZ' 

als vielmehr durch das Loniirmationz - Recht der von dem Hoch- oder 

Heermeister getroffenen Wahl, auszeichnete, so wurde die Befugniß des 

Ordens, bey der Besetzung und Vergebung seiner Aemter zu concurriren, 

um desto wichtiger und bedeutender, je nothwendiger eine jede Handlung des 

Hochmeisters, wie bekannt, den Beytritt seines Ordens, oder wenigstens 

doch der Kexl-nlenraMen desselben, erforderte, wenn sie anders Gültigkeit 

haben sollte. So konnte der Hochmeister keinen Landmeister, weder in 

Liefland noch Deutschland, noch in andern Reichen verordnen, sondern die­

ses mußte mit des ganzen Kapitels Willen geschehen. 

Den Groß-Comthur, den Marschall, den obersten Spittler, 

den Trapierer, den Treßler, den Castellan von Starckenberg, allesamt 

große OrdenSossicianten, konnte Er nur unter dem Beytritte seines Eon-

vents ernennen. Zwar konnte er, wenn Er in eine Valley kam, lind einen 

land Comthur oder Ordensvogt fand, der in seinem Amte nicht zu dulden 

war, ihn blos auf den Rath seiner bey sich habenden Ordensbrüder von sei­

ner Stelle l'einoviren, und mit ihrer Einwilligung interim einen andern 

an des Abgesetzten Stelle verordnen; allein der Hochmeister mußte dieses 

sä 
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vä Interim coMmirte Subject dem nächst zu haltenden Kapitel przelelU4. 

ren, und nur von diesem hieng es ab, ob dieses vom Meister ^r^selitirte 

Subject bestätiget, oder an dessen Stelle ein anderes erwählet wurde. Un­

terlieft der Hochmeister diese k^semadon, oder um dem Genie des Ordens 

gemäßer zu reden, diese OomlnenäatiQn, so war das Kapitel befugt, das 

aä ilUerun von dem Hochmeister conüituirte Subject, eigenmächtig zu re-

inoviren, und die Stelle oder die Würde nach seinem Gutbesinden zu ver» 

geben. 

Hartknochs Altes und Neues PreusseN/ S. 6-i, und die 
daselbst angeführten Quellen der Ordens-Statuten u»d Ge, 
wohnheiten. 

Diese Beyspiele zeigen deutlich, daß dem Hochmeister keine un­

eingeschränkte noch willkührliche Gewalt in Ansehung der Vergebung der 

Vi'ZiütXten und Ordensämter zustand; — daß das conüiwenäi bey 

dem Orden oder den keprsesentJnten desselben war, und daß die Befugniß 

des Hochmeisters sich blos auf eilt ^15 ^rXsemauck, oder vielmehr commen-

clanäi einschränkte. 

Gleiche Bewandtniß mußte es auch notwendiger Weise mit 

der Branche des deutschen Ordens in Liefland haben. 

Da der Heermeister hier, wie der Hochmeister in Preussen, 

eben den Statuten und Gewohnheiten des Ordens unterworfen war, so-

konnte Er auch eben fo wenig als dieser, irgend eine oder ein Amt 

ohne Loneurren? seines Ordens vergeben. — Ja es scheinet sogar daß in 

Liefland, die übrigen Stände großen Antheil an der Wahl der Ordensbe­

amten genommen habe. — So wurde z. B. der junge Ordensritter Gott­

hard Kettler auf dem Landtage zu Wolmar 1554. von den versammelten 

Ständen der gesamte!, iiefländischen Provinzen zum Comthur von Duna-

mündc erwählet. 

Arndts liest. Shron- II. Theil, S. 217. 

D Vor-
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Vorzüglich aber zeichnet sich unter den Befngnißen des freyen 

landsaßigen Adels sowohl in Preussen, als in den liesiandischen Provinzen 

das Recht aus, die Subjeece zur Besetzung seiner obrigkeitlichen Würden 

lind Aemter aus seinem Mittel selbst zu wählen. 

Zwar ist es gewiß, daß der Orden, zufolge seiner vom Reiche 

erhaltenen Bestätigungen seiner Eroberungen und darüber empfangenen Re­

galien, Obrigkeiten und Gerichte in seinen Staaten anordnen konnte. Das 

?ilvile^inln Lon^rmatlomz l'errce Lnlmenlis A Lonce/IioniL 
das der Hochmeister Herrmann von Saltza im Jahre 1226. von dem Kay-

ser Friedrich dem Zweyten bekam, wie auch das Privilegium, welches der 

Orden von eben diesem Kayser im Jahre 1^45, über Lettland und Sem­

gallen erhielte, eignen Ihm diese Besugniß ausdrücklich zu. ^onceäünu5 

inluper kus, heißt es in beyden, ^näice8 öc Kec.^0l'e5 cre^re, hui snbjec^nm 

ilbi tam eos viäelicet, convel ii ^uain 0inne8 slioz in 
sua super-limone äe^entes jnsle leZnent diri^nt. Allein diese Worte 

streiten nicht im geringsten mit dem oben behaupteten Befugniße des Land­

saßigen freyen preußischen und liefländischen Adels, noch auch mit der Ge­

rechtsame der großen Städte, in beyden Landern. 

Man braucht nur den Buchstaben des Privilegiums zu verste­

hen, um sich zu überzeugen, daß der Kayser dem Orden dieses Recht blos 

nnr in Ansehung der unterjochten neubekehrten Preujsen, Letten und Sem­

gallen zugestanden, keinesweges aber die deutschen Begleiter des Ordens 

und der Bischöfe, edlen und unedlen Standes, der willkührlichen Anord­

nungen ihrer Anführer, in Ansehung der Einrichtung des Justizwesens 

überlassen habe. 

Als Pilgrimme und Kreuzfahrer, die dem Orden und den Bi­

schöfen in carltiue, wie es damahls genannt wurde, dienten, um die Gü-

ther einer zukünftigen Welt dadurch zu erwerben, erwählten sie sich iüren 

eigenen ^clvocatum oder (^pltaneum kereAl mormn der so oft in den Un­

terschriften der Urkunden, aus dieser Periode vorkommt; und dieser war 

es, der sowohl ihre Obrigkeit als ihren Anführer vorstellte. Diejenigen 

aber 
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aber unter ihnen, die unter vortheilhaften Privilegien, oder gar unter 

förmlich abgeschlossenen Contraccen mit dem Orden und den Bischöfen, in 

der Folge sich in beyden Ländern häuslich niederließen, waren weit davon 

entfernt, sich irgendeiner willkührlichen Anordnung des Justizwesens von 

Seiten des Ordens und der Bischöfe zu unterwerfen. Kaum waren z. B. 

in Preussen, die Städte Culm und Thoren erbauet, als die Einwohner 

derselben sich von dem Orden ein wichtiges klivileZmm, das unter dem 

Nahmen des Kulmenschen oder der Kulmenschen Handfeste in der Ge­

schichte bekannt ist, ertheilen, und unter sehr wichtigen Freyheiten und 

Gerechtsamen, auch das Recht einer freyen Magistrats-Wahl ertheilen 

ließen. Es heißt darinne: 

(Zuanto plura ^usntoPie majora Ou1menli8 terrae ac praecipue 
(^ivitatum noslrarum Incolae Lulmeulls jcilicet et 1^orunenii5, 
Nun pro L^iiÜianitati8 äefellone, tum pro Oomu8 no^rae pro-
motione äilcrimina 5utiinebant t^nto aräentius et e^cAciu8 in om» 
lübnz c^uibu8 cum jusiitia poll'umuz, eis »äesle volumui, et 6e» 
bemus. — ?Zinc est c^uoä ei8<äem OivitiitiI)U8 ^»anc inäullimue 
perpetu^üter I^ikertlUeln, ut e^rum Live« eli^ant lllzi in iisciem 
civitAtiI)U8 iinAulo8 )u6ice5 smnuatim, Oomui nollrae et (^om-
lmuütati Oivitatum competant earunäem etc. etc. 

Lo^. Dipl. kie^» ?ol. V. 1^. I'om. IV. 
privilezi» der Stände des HcrzogthumS Preussen; 
Im Anhange jum Preuß. Land » Recht. 

Das Culinsche?rivi!eßiu,n aber, war nicht bloß ein specielle-5 
Privilegium für die Städte Culm und Thoren, sondern es war das gemeine 

Landes-Privilegium für Land und Städte zugleich, wie von den preußischen 

Geschichtsschreibern und Publicisten längst ist erwiesen worden. Es wurde 

nur darum so benennet, weil Culm zur Haupt - Stadt der Eroberungen 

des Ordens in Preußen, oder vielmehr zum Sitze eines höchsten Justitz-

Loilegn oder Schöppenstuhls und Appellationsgerichres, nach Art des 

Magdeburgischen bestimmt war. 

D 2 Es 
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Es genossen also nicht nur alle große Städte in Preußen, die 

auf das Culmensche Recht sundiret waren, gleicher Freyheit mit den Städ­

ten Culm und Thoren, in Ansehung einer freyen Magistrats - Wahl, son­

dern es gehörte auch der sreye Landsäßige Adel mit unter dieses Privilegium, 

der unter dem Nahmen der keyäalinm ausdrücklich darinne vörkomt. Auch 

dieser hatte zu Folge dieses ?riviIeZn das Recht, seine eigene Richter zu 

wählen, die aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie in den lieflandischen Pro­

vinzen, von den adelichen Einsaaßen, eines jeden Distriets auf ihren Mann-

tägen erwählet wurden, ukd welche die Kreyß- Nieder- oder Unter- Land-

Gerichte in jedem Distriete verwalteten und hegten. 

Die einzige Einschränkung, die diese ersten Instanzen, nemlich 

die Stadt- und Nieder- Land - Gerichte von Seiten des Ordens erlitten, 

scheinet diese gewesen zu seyn, daß jederzeit in denselben ein Deputirter des 

Ordens, und zwar in den Städten der Haus-Comthur, bey dem Land­

oder Mann-Gerichte aber, ein Land-Comthur oder Ordens-Vogt seinen 

Sih gehabt habe. 

Von diesen ersten Gerichts-Instanzen gieng die Appellation 

mit nichten an den Hochmeister, sondern an den Schöppenstuhl nach Culm, 

bey dessen Urtheile und Spruche es sein Bewenden haben mußte; obgleich 

nicht selten die Culmenschen Lcadini bey dem Magdeburgischen Schöppen-

stuhle in wichtigen Angelegenheiten sich Raths erholten. 

Auch giengen aus einigen Städten z. B. aus Elbing, die 

Appellationen nach Lübeck. Was der Culmensche Schöppenstuhl übrigens 

vor eine Einrichtung gehabt habe, ist unbekannt; gewiß aber ist es, daß 

zu Folge der Culmenschen Handfeste, die Mitglieder desselben gewählet 

wurden. 

Hartknoch Altes und Neues Preussen. S. 626. 627. 574. 

Diese Anordnung des Justizwesens in Preußen dauerte so 

lange als Culm im Flor war; da aber diese Stadt vieles von ihrem ehe­

maligen Ansehen und Glänze nach und nach verlohr, so hörte man auch 

nach 
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nach nnd nach auf, an den Entmenschen Schöppenstuhl zu appelliren, und 

die Appellationen giengen in der Folge an den Hochmeister und von diesem 

auf die Tagefahrten an Land und Städte« Da aber der Orden, bey seiner 

herangewachsenen Macht, zu vergeßen anfieng, daß er den freyen deut­

schen Einwohnern Preußens die Eroberung dieses Landes und seine Größe 

zu verdanken habe, und sich einer überaus gewaltthatigen Atisübung seiner, 

ihm etwan über sie zustehenden eingeschränkten Jurisdiction, schuldig 

machte, so verordueten die Stande ein hohes Tribunal, das nicht nur den 

hohen Senat des Hochmeisters und der Nation vorstellte, ohne dessen Ein­

willigung dieser, in Staats - und Regierungs - Angelegenheiten weder 

etwas beschlüßen noch unternehmen konnte, sondern auch ein Gemeines 

Land- Ober-Gerichte ausmachte, an welches die Appellationen von den 

Municipal-Gerichten der Städte und den Mann- oder Land-Gerichten 

des Adels ergiengen. 

Außerdem wandte man sich in Privilegien und gemeiner Frey-

heit und Landes-Sachen, an die, auf den Tagefahrten versammelten 

Stande. Zwar widersetzte sich der Orden diesen Anstalten der Nation, 

die seinen gewaltsamen und willkührlichen Maasregeln Grenzen setzten, und 

berief sich auf seine Investitureil vom Reiche. Allein die Prenssen hatten 

eine andere Richtschnur, wornach sie das Verhältniß in welchem sie mit 

dem Orden standen, beurtheilten. Dies waren ihre Freiheiten, Gerecht­

same und Befugniße, die sie theils mit nach Preusseu als Deutsche gebracht, 

theils ihnen aus dem Rechte der Eroberung und den Privilegien oder Re-

versalen des Ordens erwachsen waren, und die ihnen kein deutscher Kayser 

durch ertheilte Privilegien an den Orden, geraubt hatte noch hatte rauben 

können. 

Dieser Senat oder dieses Ober - Land- und Appellativs-Ge­

richte bestand also alles Widerstrebens des Ordens, demohngeachtet, und 

ward endlich, nach verschiedenen Veränderungen, die es erlitten hatte, be­

setzt, mit zwey Bischöfen, zwey Dom-Herren, zwey Eomthuren, zwey 

Kreuz-Herren, mit zweyen vom Adel aus dem Culmenschen, mit zweyen 

vom Adel aus dem Pommerellischen, mit einem aus dem Riesenburgschen, 

D z mit 
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mit einem aus dem Ermländischen, mit einem aus dem Elbingschen, mit 

einem aus dem Balgischen, mit einem aus dem Samländischen, mit ei­

nem aus dem Brandenburgschen, und endlich mit den Deputirten der 

Städte, Culm, Thoren, Elbing, Dantzig, Königsberg und Kneiphof. 

Schütz Preußische Chron. Buch 4. Fol. 74-« 
— — — Buch 5. Fol. 186. 

Hartknoch Altes und Neues Preussen; S. 6,7. 

Da die Mitglieder aus denen dieses hohe Gericht bestand, vsn 

den Standen frey gewählet und constituiret worden, so beweiset dieses alles, 

wie wenig Einfluß der deutsche Orden in Preussen, vermöge der ersten 

Anlage der Staats-Verfassung, auf die Einrichtung der Gerichte und 

Besetzung derselben hatte, wie sehr die ganze Anordnung des Justizwesens 

von den Ständen abhing, und wie uneingeschränkt diese letztem bey der 

Wahl ihrer Magistrats - Personen verfuhren. Dies haben die preußischen 

Geschichts-Schreiber und Publicisten zu aller Zeit anerkannt, und Hart­

knoch macht sich kein Bedenken, diese von den preußischen ständen aus­

geübten Befugniße mit unter die Iura IvlaMatica zu zahlen, an welchen 

diese mit dem Orden zugleich Theil nahmen. 

Preuß Sammlung; Band III. S. 554 und ü^z. 
Hartknoch A. und N. Preussen; S. 626. 

Als in der Folge ein Theil der Preussen das Ordensjock gan; 

abschüttelte und pohlnische Oberherrschaft anerkannte, so verlohr dieser 

Theil sehr viel von jener hohen Befugniß, die ihm unter dem Orden zuge­

standen hatte, indem alles, auf Verlangen des Adels, auf pohlnischen 

Fuß eingerichtet ward. Die Bischöfe, die Woywoden, die Castellane, 

die Hauptleute oder Starosten mit Gerichtsbarkeit, der Schahmeister, ja 

sogar die Land oder Unterkämmerer, wurden alle von dem Könige ernannt 

und bestätiget. Da diese hohen Beamten zugleich den preußischen Senat 

aus­
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ausmachten, so verkehren hierdurch die Stände auch das Recht, bey der 

Besetzung des höchsten Gerichtes im Lande zu eoncurriren. 

Doch verlohren sie hierdurch ihre ehemalige Befugniß nicht ganz. 

Den großen Städten, welche die Autonomie hatten, verblieb 

zufolge ihrer Privilegien , die freye Wahl ihrer Magistrats-Personen, so 

wie dem Adel die freye Wahl der Richter und Beysitzer zum Landgerichte, 

nach wie vor. 

In?ru5lia, sagtChwalkoöky, praeter ^snäicern et ^otarinm Zedent — 
in ^uäicio "I'erre^ri, — 0<^o scabini nobiles pol^etlionati et jnrati, 
inter c^uos ?^I^tinns LulinenltZ etiain 6no viri Lonsulares e Livit^te 
"I"kvrunens! Acilnittuntur, ii^i ^uciices con^ituunttn-, 
ita c^niclein nt ^näex clein^e ^ Kege coni^rmetur, sc^bini vero tim-
pliciter, icl el^ tine (^on^rinatione k^e^is a6inittnntnr. 

Lkusslkolk)? jus ?ot. psx. 4^8. 
Hartknoch A- und N. Preussm; S. 640. 

Dieses bestätiget Lengnich, wenn er sagt: 

In k^.ex, null!; IcW'ic^nk! L/lnc^i^ti?, 8nccamerario5 libere 
conllitliit; — ^iicli^ek vero e/rKv/ t^ntnin coniirmat; 
5>cai)ini vero et Xotm'n ne c^ui^ein a Kege conknmati per lolÄlN nobi-
litmis t^e^ionern ^Vlnni^ ü^eunt. 

I^ejxnick ju5 publ. ?ol. I'om. II. z^y. 

Ferner behielt der pohlnisch-preußische Adel auch noch das 

Recht bey, seine Deputirten, die er zu dem Tribunale nach Peterkau sand­

te, wohin die preußischen Sachen per appelllMonein gingen, zu wählen; 

und diese Deputirten nahmen darauf Sltz und Stimme, ohne daß sie 

eine Königliche Consirmation oder ein besonderes Conüitutorium darzu 

nöthig hatten. 

Hartknoch AlteS und Neues Preussen; S. 640. 

Auch 
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Auch in den liefländischen Provinzen, ist dieses Recht der 

Stände ganz unleugbar. Riga und alle großen Städte, die auf das rigi-

sche Recht fundiret waren, genoßen mit den preußischen Städten gleicher 

Befugniß, ihre ^ävoc^os oder Vögte, ihre Virc)5 (^ontnlmez, kurz ihre 

Magistrats - Personen aus ihrem eigenen Mittel zu wählen. Die Ein­

schränkung, die sie dabey erlitten, bestand darinnen, daß der Vogt dem 

Bischöfe oder dem Orden, und in Riga beyden zugleich, zur Consirmation 

mußte präsentiret werden. 

Arndts Liest. Chron. II. Theil S- 71. 
Loäex Olxl» keg. l'vl. HI. D. 1^» l'om. V. num. I^XXXI. 

Mit gleicher Freyheit wählte auch der freye landsäßige Adel in 

den Stiftern und in den Ordensländern, seine Richter erster Instanz auf 

den gemeinen Mann - oder Landtagen, die von dem höchsten Magistrate 

cönsirmiret wurden. Das kormulare krocuratoruin des Oion^ln kabri 

sagt dieses ausdrücklich: 

^.rsUick. vk tlw xvetenäe, einein reel^tlieliein Iianäel, vn dem 
Kiäderreclite vullentl^ende, veliörön dete ?ei tonen, Urtilielv de 
Kicl^er vnn dein Oversien Glindes I^errn dartlio verordnet nn c!e ^e-

settet, ^5 Zemenen ^l^n-
dilve, Vn de motli inen to lan^e Kicltter bliven, Iietli dat d^r vved» 
6er ein geinene iVlandncli vert ein ander vvedder 
de motli denn geliek lanZe bliven. 

vion. ?abri Formulare ?rocurstorum, in der Samlung 
der stiftischen und liest. Ritter-Rechte, S. 157, nach der 
neuern Ausgabe des Herrn Rath Oelrich. 

Auch war dieser auf den Manntagen erwählte und von dem 

Landesherrn eonfirmirte Landrichter befugt, seine Beysitzer selbst zu wählen, 

ohne daß eine landesherrliche Confirmation dieser Wahl erforderlich war. 

Nur 
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Nur mußte ein solcher Beisitzer, so wie der Landrichter selbst, 

schlechterdings ein in dem Districre beschlicher adclicher Lehnsmann seyn. 

Item, sagt Oion. k'^ber, de dem hierin vn dem Kecliten Aesvvoren 
lieft, vn de ein lzelittlick (indtinann vn dem beeilten vs, den de 
Kiel^ter d-.ntko e^Iiet edder bringen kan, m^eli vvul b)?s!tter 5z/n. 
Ibid. 

Diese Assessoren wurden gemeiniglich von dem Nichter unter 

den angesehensten, des Adels ausgesucht. 

Unter dem Jahre 1542 .  komt ein kurlandischer Mannrichter 

Johann von Buckhorst vor, der zu seinen Beyschern Bernhard Smerten 

Vogt von Rosstten, und Dirick Wreede den Vogt zu Bauskenburg hatte. 

Arndts Liest. Chron. II. Theil S. 177, in der Anmerk. 

Dieser Landrichter, wird oft in dem kormnlnre?rocurat0rnm 

deS kakri sowohl, als in andern Urkunden aus diesen Zeiten, auch der 

Mannrichter genannt. Man würde aber sehr irren, wenn man glaubte, 

daß seine Gerichtsbarkeit eben so eingeschränkt gewesen sey, als es in un­

fern Zeiten die etwanige Gerichtsbarkeit eines Kur - oder Semgallschen 

Mannrichterö ist, da er überhaupt mit diesem ganz und gar nicht zu ver­

gleichen ist, und nichts als den Nahmen mit ihn: gemein hat. — Einiger-

maaßen könnte er mit einem pohlnischen Landrichter L^d-Ia Aemlky der 

nebst seinem Unterrichter ?ods^dek?.iemlk^ und einem Land-Notar ^ilar? 

Aemskv die erste Instanz des Adels in den Districten ausmacht, und der 

ebenfalls vom Adel gewählet und vom Könige nur bestätiget wird. Allein, 

da dieser pohlnifche Landrichter nur in Civil-Angelegenheiten die erste In­

stanz des Adels ausmacht; so paßt auch diese Vergleichung nicht ganz, auf 

einen Land- oder Mannrichter in den lieflandifchen Provinzen, der mit 

seinen Beyschern das Niederland - Gerichte und die erste Instanz des Adels 

in Civil- und Criminal-Sachen ohne Ausnahme vorstellte. — Am füg-

lichsten kann diese erste Gerichts-Instanz des Adels unter der ehemaligen 

E Ver-
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Verfassung der liefländischen Provinzen, mit dem jetzigen Land-Gerichte 

in dem Herzogrhume Liefiand verglichen werden. 

Von diesem Landgerichte appellirte man in äat overüe 

wie sich Faber ausdrückt, nehmlich an den Blschof und an die auf gemeinen 

Manntage versammelte Ritter und Landschaft des Stiftes. 

kelckeläet ein ^lan ein Oräel, nehmlich ein Urteil des Landrichters 

und seiner Bensitzer, äst schall men tlieen an den IZiückop en äe an 
s^ue Zeinene Ivlan. 

I^iääer. Lsp. exxvill. S. 114. nach des Herrn 
Rath Oclrtchs Ausgabe. 

Dieselbe Einrichtung fand auch in den Ordenslandern statt; 

nur mit dem Unterschiede, daß der Comthur oder Ordens-Vogt des Di-

stricrs, dem Manntage oder der Tagesahrt beywohnte. 7tuch scheinet es, 

daß man bisweilen an den Meister und seine Mitgebiethiger appelliret 

habe; z. B. in Streitigkeiten zwischen Städten und Adel. 

Arndts Licsi. Chron. II. Theil. S. 18s. 

Bey allen diesen Anordnungen des Iustizwesens in den lieflän­

dischen Provinzen, fanden demohngeachtet doch noch eine lange Zeit hin­

durch nicht nur unmittelbare Ausladungen vor die kayserlichen und deut­

schen Reichsgerichte, sondern auch Appellationen an diese, und an den 

pabstlichcn Sruhl, statt. Von den erstem, die den gesamten Einwohnern 

der liefländischen Provinzen ausserordentlich beschwerlich waren, wurden sie 

durch ein kayserliches?rivile^iuin äe non evoccmäo befreyt; und nach und 

nach unterblieben auch die Appellationen nach Rom und an die kayferliche 

Hof- und Kammer-Gerichte; und gegen das Ende der alten liefländischen 

Staats - Verfassung war der allgemeine Landtag auf welchen alle lieflandi-

sche Stände erschienen, auch zu gleicher Zeit die höchste und letzte Gerichts-

Instanz, wohin aus den gesamten liefländischen Provinzen von allen Rich-

rerstühlen ohne Ausnahme appelliret wurde. 

Ein 
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Ein merkwürdiges Beyspiel, daß selbst die Urtheile des Mei­

sters hier umgestoßen wurden, liefert Arndt. 

Arndts Liest. Chron. II. Thcil S. 157, in der Anmerk. 

Nimmt man alles dieses zusammen, so zeiget sich nirgends eine 

Spur, daß es dem Orden und den Bischofen freygestanden habe, will­

kürliche und eigenmächtige Anordnungen des Iustizwesens zu machen, 

noch die etwanigen Gerichte nach ihrem Gutbefinden zu besetzen. Ueberall 

aber zeigen sich im Gegentheile Beweise, daß die Einrichtung des Justiz­

wesens, so wie die Wahl der obrigkeitlichen Personen fast ganz von dm 

Ständen abgehangen habe. 

Man glaube auch nicht, daß diese hohe Befugniß, von dm 

Liefiandem in diesen rohen und unruhigen Zeiten etwan bloß nur unrecht­

mäßig errungen worden sey, oder ihnen allein zugestanden habe. 

Nichts war rechtmäßiger als der Besitz und die Ausübung der­

selben zufolge uralter deutschen Rechte und Gewohnheiten, welche die ersten 

deutschen Eroberer mit nach Liefland gebracht hatten. 

Mehr als ein Beweiß läßt sich aus dem Staats-Rechte und 

aus der Geschichte der deutschen Staaten im l2ten 1 zten und 14km Jahr­

hunderte darüber führen. So ward z. B. das Marggräflich Branden­

burgs^ Gerichte zu Salzwedel im 1 zten Jahrhunderte, eben da die Deut­

schen die Eroberung der liefländischen Provinzen machten, solgendermaaßm 

angeordnet, daß der Marggraf zwey Ritter, der Adel zwey Ritter, und 

die Städte zwey aus ihrem Mittel erwählten; welche 6 Personen in der 

ganzen Vogtey bis zu Ablauf eines Jahres das Recht sprachen und dem­

nächst ihre Nachfolger aus der Ritterschaft und den Städten selbst ernann­

ten. Gleiche Rechte hatte damahls der Adel fast in allen deutschen Stif­

tern; und wenn wir noch in unfern Tagen sehen, daß die freye deutsche 

Reichsritterschaft in Franken, in Schwaben, am Rhein ihre Oberhaupt-

und Hauptleute, ihre Räthe, Rechts-Consulenten, u. s. w. selbst wählet, 

so darf man nicht glauben, daß diese Rechte in neuern Zeiten von ihr 

. E 2 acqui-
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aequiriret sind. Nicht selten hat sie die meisten ihrer Befugniße aus den 

ältesten Zeiten, in welchen sie noch unter ihren Herzogen stand und dem 

Adel in andern Ländern gleich war, her deduciret. Ja man findet sogar 

noch jetzo in den deutschen Staaten, obgleich die deutschen Fürsten fast zu 

einer völligen Souveränität gelangt sind, hin und her noch Beyspiele, 

das; der Adel und die Stände sich bey diesem ihrem uralten Befngniß ihre 

obrigkeitlichen Personen selbst zu wählen, mainteniret haben. In der Chur-

braunschweigschen Ober - Appellations - Gerichts - Ordnung z. B. heißt es 

folgendermaaßen: 

„Und wie Unser Wille und Meynung ist, daß bey diesem Gerichte 

„eine Adeliche und eine Gelehrte Banck seon solle, also wollen Wir 

„zu den Uns zu bestellen vorbehaltenen Rathen allemahl entweder 

„einen von Adel und zween Gelehrte, oder zween von Adel 

„und einen Gelehrten nehmen. — Dann sollen auch dieje-

„diejenigen Standr, welche zwey zu präsentiren haben, einen Ge­

wahrten und einen Adelichen präsentiren. — Denen Ständen des 

„Fürstenthums Grubenhagen, und der Grafschaften Hoya und 

„Diepholz aber, bleibet es frey, ob sie adeliche oder gelahrte Personen 

„präsentiren wollen. 

Welcher Beweiß, wie wohl gegründet die Befugniß des deut­

schen Adels seine Obrigkeitliche Personen zu wählen, in den mittler» Zei­

ten gewesen seyn müße, da man ihm in neuern Zeiten dieses Recht nicht 

ganz hat entreißen können! — Und solcher Beyspiele könnten mehrere, be­

sonders aus dem Westphälischen und Niedersächßischen Gegenden angeführet 

werden; wenn die Sache nicht ohnedem schon außer Zweifel wäre. 

StrubenS Nebenstunden ^ter Theil S. 42, in der Abhandlung 
vom Ursprünge der Landeshoheit in Deutschland. 

Kju5cj.. Nebenstunden zter Theil S. 157; in der AbHand, 
lunq von dem Ursprünge der adelichen Bänke tn den hohem 
Gerichten. 

Diese hohe Befugniß nun, die der Adel der gesamten liefländi­

schen Provinzen, und die feeularisirte Branche des deutschen Ordens mit 

zur 
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zur Unterwerfung an Pohlen brachten, wurde diesen, zu einen neuen politi­

schen Körper vereinten Standen, auch auf das vollkommenste und bündigste 

von der neuen Oberherrfchaft in denUnterwersungs-Verträgen bestätiget.— 

Der ^te Hph des sogenannten ?l-iviIeZii ̂ obilitatig sezt dieses 

außer allen Zweifel. Es heißt in demselben: 

^It 5c>Il8 IndiAeniz A bene poile/Itvnatiz vix^nitates, OKcia A. Ca-
pitaneatu8 ad Iniiar l'errarum krumme conterre di^nettu-, pro m 

I^e^iae ^4ajei^ati8 nomine promissum el^, atc^ue praelcl^ilz»nrur 
a >IoI)i8 OiZnitate8, OKIeia ^ Capitaneatus A c^uando 6c (^uibu5 c^uiz-
hue prae^cietur. 

Der Herr Geheimde Tribunals-Rath von Ziegenhorn glaubt 

H. 421. feines Kurländischen Staatsrechts, daß dieser §ph etwas dunkel 

verfaßt sey. 

Dunkelheit herrscht wohl nicht in demselben, da der Sinn der 

Worte, sowohl als der ganze Geist des Hphen selbjr,' von einem jedem der 

der Sprache kundig ist, leicht gefaßt werden kann; wie ihn denn auch der 

Herr Geheimde Tribunals-Rath selbst sehr richtig übersezt hat. Wohl 

aber kann man, da es über diesen §phen zwey verschiedene Lesarten giebt, 

deren Sinn einander völlig entgegenstehet, ungewiß werden, "welche von 

beyden die wahre sey?„ Diese verschiedene Lesart betrist die Stelle, in wel­

cher der Adel sich vorbehält, die Dignitäten, Aemter und Hauptmannschaf­

ten, nicht nur selbst anzuordnen, sondern auch zu bestimmen, wenn und 

wem sie vergeben werden sollen. Im lateinischen heißt es: atc^ue praeter!-
bantnr a ^oI)l5. Diese Lesart haben zwey beglaubte Abschriften des Origi­
nals, das sich im Jahr 159? bey der polnischen Generalrevision in den Hän­

den des damaligen liefländischen Landmarschalls Johann von Tiesenhausen 

befand. 

Die erste Abschrift ward von dem Grafen ^acod de 1a (?ardie 

als kraeles der 1627 gehaltenen schwedischen Generalrevision, die andere 

E z aber 
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aber von dem Feldherrn Gustav Horn, und dem Gouverneur, Andreas 
Ericbson, 1629 begla-bnet; aus welchen Urschriften das Privilegium 
1670 in das Corpus ?i ivileZioruin übertragen ward. Im Gegenrheil 
aber hat das Ere«nplar der pohlnischm Reichs-Kanzeley wovon di? Kurlan­
dische Landschaft 1615 eine beglaubte Abschrift nahm, folgende Lesart: at> 
c^us praescrikznwr I^obl8, und hiermit stimint auch der Abdrucks den der 
Polnische Coäex viplomaücuZ liefert überein. Daß übrigens alle Ab­
schriften die man in den Herzogthümern Kurland und Semgallen, in Pri-
varsammlungen findet, ebenfalls diese leztere Lesart haben, wie der Herr 
von Ziegenhorn anmerkt, ist nicht zu verwundern, da sie allesamt von dem 
Exemplare, welches die Landschaft 1615, aus der Reichs-Kanzeley aus­
nahm, eopiret sind. — Da diese leztere Lesart aber der ganzen Stelle ei­
nen Sinn giebt, der voll dem Sinne der erstem unendlich verschieden ist, so 
fragt es sich; welche von diesen beyden Lesarten die wahre und richtige sey? 

Ohne Zweifel wird man zugeben, daß es diejenige sey: 

istens deren Sinn dem 8tami Äuteceäemi der liefländischen Provin­
zen am gemessensten ist; 

2tens deren Sinn, sowohl durch den ganzen Geist der SubjectionS-
Paeten überhaupt, als auch durch besondere einzelne, deutliche und 
klare Parallel-Stcllm derselben erläutert und erwiesen werden kann;—-
mid endlich 

ztens deren Sinn mit der nachherigen Usance, die bey Besetzung der 
Obrigkeitlichen Würden und Aemter seit zwey hundert Iahren, unter 
den verschiedenen Regierungen in Liefland beobachtet worden, am 
meisten übereinkomt. 

Nimmt man nun zu folge der ersten Regel die Lefart: st^ne 
praelcrikamur a ̂ obiz an: so komt dieselbe vollkommen mit dem Ltattü antece-
äcmi der liefländischen übcrein. Da bereits in dem vorhergehenden zur 
Gnüge gezeigec worden, mit welcher Freyheit sowohl der Orden bey der 

Ver-
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Vergebung seiner Würden und Aemter als auch der ?ldel bey der Einrich­
tung des ganzen Iustizwesens und der Wahl seiner Magistrats-Personen 
verfuhr, und dergestalt zu verfahren befugt war; so ist es kein Wunder, daß 
der aus dem Orden und dem landsäßigen Adel erwachßene neue politische 
Körper, sich diese zur Subjection gebrachte Befugniß, unter den Unter-
werfungS-Bedingunqen von dein Könige bestätigen ließ: und daß also die 
Lesart: at^ne ^raelcribantur a ganz richtig sey. Wohl aber wäre es 
im Gegemyeil Wunder, wenn dieser neue politische Körper, auf feine ehe­
maligen Befugniße freywillig renunciret, und sie dem Könige übertragen 
hätte. Denn würde frenlich die Lesart: at^ue^raescridantur^ob^ sich paßen; 
aber um so viel unwahrscheinlicher dieses ist, um so viel gewißcr ist auch die 
obige Lesart« 

Es'wird auch 2tens der Sinn der Lesart: at^ue praelcribAntnr a 
durch klare, deutliche und außer aller Conteüation gesezte Stellen der 

zur 8ubje65ic)n gehörigen Acten hinlänglich bestätiget. Hierzu gehören 
alle diejenigen Stellen der ?rov!lion sowohl als des I'rivileAÜ I^obilitatis, 
in welchen die Errichtung eines iouvrainen Gerichts-Hofes und höchsten 

Gerichtes für die gesamten liefländischen Provinzen in der 
Haupt-Stadt Riga sestgesezet wird, und die allesamt mit klaren und dür­
ren Worten, dem Adel die Wahl der Glieder, zu diesem hohen Ge­
richts-Hofe überlaßen, ohne dem König ein anderes Recht, als das Be­
stätigung - Rc.ht zu zueignen. 

Oum provocatione, heißt es in der ?roviiion, — — —- aä Vi-
ce8 ^erentem No^rum ^er ^ivoniam, vel 8enaMm, 8enatore8, 
^suäice8 I^oslros ?er >108 in Oivitate R.iAen^ conMuenäos, eliZen-
dos coininimilzus ec^ne^ri8 Oräini8 M^rliAÜ8. 

Und in den! ?riviIeAio ^obilitatis §. VI. 

- Lonlultnm itaczne videttir, ut sacia KeAA ^j'e^a8 VeÜrs - - . 
cert08 sn6ice8 ^en 8enawre8 suc>8 itac^ue ex Incli^eniz 
per ^oüruin Oräinem L^ueiirem ^>er ^jeüatein vero Ves-

Diese 
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Diese Stelle, die dein Adel in den liefländischen Provinzen das 
Wahl-Recht der 8udje6ie, aus denen diese hohe Gerichte in der Folge be­
stehen solten, so »Mammen sichern, und die im Gegentheile, dem Könige 
bloß nur die Lon^rmarion der von der Ritter und Landschaft aus den ade­
lichen Einzöglingen gewählten 8udje<^e vorbehalten, bestätigen die Lesart 
des §. V. atc^ie praelcrikantur a Collis dergestalt, daß die größte Partei­
lichkeit darzu gehöret, um das einleuchtende dieses Beweises zu erkennen. 
Zugleich aber laßen sie uns einen merkwürdigen Unterschied zwischen der 
polnisch preußischen Staats-Versaßung, und zwischen der liefländischen be­
merken. 

In Preußen hatten die Stände bey der Unterwerfung die Be­
fugniß verlohren, die Mitglieder zu dem hohen Senate zu wählen und zu 
ernennen; wie oben ist bemerket worden und nichts war ihnen von ihrer 
ehemaligen Gerechtsame bey der Vergebung der Obrigkeitlichen Würden 
und Aemter im Lande übrig geblieben, als die Wahl des Landrichter und 
seiner Beysitzer. 

In Liefland im Gegeiltheil reservirt sich der Adel in den Unter­
werfung-Bedingungen das Recht die höchsten Magistrats-Personen aus 
seinem Mittel zu wählen. Solte mall unter diesen Umständen nicht be­
fugt seyn a majori aä minus zu schlüßen und zu glauben, daß eben dem lies-
ländischen Adel, nebst dem Rechte die Subjeete zur Besetzung des höchsten 
Gerichts-Hofes aus feinem Mittel zu wählen und zu ernennen, auch 
das Recht zugestanden worden sey, die Subjecte zur Besetzung der nie­
der« Instanzen zu ernennen? 

Hierzu komt noch, daß ztens die Lesart: stPle praelcridantur 
durch eiue zweyhundert jahrige Usance in den liefländischen Pro» 

vinzen beobachtet worden. 

Noch bis aus den heutigen Tag, coneurriret der Adel in dem 
Herzogthum Liefland mit der hohen Krone, bey der Besetzung und Verge­
bung der Obrigkeitlichen Würden und Aemter, mit welchen theils Besol­

dungen 
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düngen von der hohen Krone selbst, theils aus der Ritterschafts-Casse, 
theils auch keine Besoldungen verbunden sind. — So schlagt die Ritter­
schaft die Assessoren zu dem Hof-Gerichte vor, welche die hohe Krone be­
soldet; ob gleich auch dann und wann einige gerade von St. Petersburg aus 
durch Ukasen darzu ernannt werden. — So schränkt sich die hohe Krone 
bloß nur auf die Bestätigung derjenigen Personen ein, die das Landgerich­
te ausmachen, ob sie gleich ebenfals ihre Besoldung von der hohen Krone 
erhalten. — Auch ist die Ritterschaft befugt, zu dem Amte eines Gene­
ral-Superintendenten zwey geschikte Männer zu praefentiren; unter denen 
die hohe Krone einen wählet, constituiret und ihn mit looo Thalern besol­
det. — Dieses Recht der Ritterschaft scheinet sich arf ihre ehemahlige Be­
fugniß an der Wahl der Bischöfe in den liefländischen Provinzen Antheil 
zunehmen, zu gründen. — Auch wählet sie ihre Land-Räthe; doch wer­
den diese aus der Ritterschafts-Casse falariret. Drey von diesen Land-
Räthen sihen im Kayserlichen Hof-Gerichte und geben Achtung, daß nichts 
wider die Privilegien der Ritterschaft verhängt werde. Von der Wahl 
des Adels hängen der Ober-Kirchen-Vorsteher, und auch die Mit-Glieder 
des Ordnungsgerichtes ab. 

Huxels topographische Nachrichten von Lief- und Estland i Theil, S 425. 436. 
422. 439. 447. 449. 

Bey dieser Befugniß hat die gnädige und sanfte Regierung der 
Beherrscher Rußlandes den liefländischen Adel bis auf diesen Augenblick ge­
schürt. — Aber woher diese Befugniß, die in den ehemaligen Zeiten eine 
auf die Freyheiten und Gerechtsamen des liefländischen Adels so eifersüchtige 
schwedische und pohlnifche Regierung gegen das Ende des i6ten Jahrhun­
derts nicht ganz hat unterdrücken können, — wenn sie sich nicht auf einen 
uralten bey der 8udjeHicm an Pohlen bestätigten Besitz gründete, nicht auf 
einem, gleich ins Auge fallenden Beweiß des Originals selbst, auf den 
Worten: ate^ue ^rzescribantur a ruhete? 

Diesen Gründen zufolge, läßt sich wohl schwerlich wider die 
Lesart: at^ue praclcridantur s etwas erhebliches einwenden. 
Hierzu kommt noch, daß die zwey beglaubten Abschriften, von denen die ei-

8 ne 
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ne und zwar das ViäimAtum'xrmcixale von 1627, der liefländischen Rit­
terschaft auf dem Landtage 17ZO. von dem Herrn Kammerjunker Clodt von 
Jürgensburg wieder eingeliefert ward, unendlich mehr käem verdienen, 
als jenes Exemplar, das sich in der Pohlnischen Reichökanzelley befindet. 
Da jene beyde Abschriften, 1) zu verschiedenen Zeiten, s) auf Befehl 
der Regierung bey der Generalrevision aller Güther und aller Privilegien, 
z) auf Befehl einer auf die Freyheiten und Gerechtsamen des liefländischen 
Adels überaus eifersüchtigen Regierung genommen worden; — so ist es 
gewiß, daß sie vollkommen mit dem Original karmoniret, und daß dieses 
würklich die Lesart, atczue prXlcridamur a ^odi'8 gehabt habe. — Da auch 
diese Lesart dem Ltatui antecedens der liefländischen Provinzen angemeße-
ner ist, als die Lesart: atc^ue ^scribamur nodis, so ist es unendlich wahr­
scheinlicher, daß sie richtiger sey, als die leztere, — weil sich viel eher ver-
muthen läßt, daß bey dem Abschreiben des pohlnischen Exemplars der 
Schreiber aus Nachläßigkeit ein für ihn, sehr unbedeutendes a weggelassen, 
als daß der gefammte liefländische Adel sich seine ehemalige Besugniß bey 
der Unterwerfung nicht hätte sichern sollen. — 

Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft der Herzogtümer 
Kurland und Semgallen, als die Ihre Rechte Freyheiten und Befugniße, 
so wie der Adel in dem Herzogthume Liefland, aus keinen andern Quellen 
als aus einem uralten Besitze, und der Bestätigung dieses Besitzes durch 
das krivileZium herleitet, kann also zufolge geführter Beweise 
sicher behaupten, daß Sie nicht allein vor den Zeiten der LubjeAion in dem 
vollkommenstell Besitze des Rechts gewesen, bey der Vergebung der obrig­
keitlichen Würden und Aemter im Lande, und bey der Anordnung des Ju­
stizwesens zu concurriren, — sondern daß Ihr diese hohe Befugniß auch 
bey der Lndje^ion vollkommen von Seiten der Oberherrschaft bestätiget 
worden, und daß Sie dahero die Ueberreste derselben, über welche die 
Committion von 1617. nichts bestimmt hat, zu levmäiciren allerdings 
vollkommen berechtiget sey. 

Anmerk. Man sehe die Geschichte des Privileg! wodilitatis nach, in Arndts 
ütiefländischer Chronik, Theil II. S. 275. und 27b. in den Anmerkungen. 
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6^on Gottes Gnaden Wir Ernst Johann, in Liefland, 
zu Kurland und Semgallcn Herzog, Frener Standes Herr in 

Schlesien, zu Wartenberg, Bralin und Goschütz lc. ;c. 

Unfern gnadigen Gruß zuvor. Wohlgebohrner lieber Getreuer. 
Was der Wohlgebohrne Johann Christian v. Sacken, Oberhauptmann 
zu Goldingen, an Un6 gelangen laßen und weiter zu verord­
nen unterthänigst gebethen, werdet Ihr aus der Beylage mit mehrerm 
ersehen. 

Wann wir nun diesem Gesuch statt gegeben; so befehlen Wir 
Euch hierdurch gnädigst: daß Ihr nicht nur den, in dem Stadts-
Arrest befindlichen 8cli1axts bis zu den über denselben nächstens 
zu präfigirenden Criminal-Termin in dem Amte Goldingen, durch die 
Fürstliche Amts- Freybauern entgegennehmen und bewachen lasset, son­
dern auch einen Platz zum I^oco 8u^Ucü in der Amtsgrenze, nach­
dem die alte Stelle, zu den Amtsfeldern gezogen und bebauet seyn 
soll, anderweitig anweiset und auf solchen den Pranger und Galgen 
aufzurichten forderfamst veranstalten lasset. Daran geschiehet Unser 
gnadiger Wille. Gegeben zu Mitau den 2 7sten Junii ^.0. 1764. 

Auf gliÄdigsten Befehl. 

H. C. v. Ossenberg I. E. Klopmann 
Landhofmeister. . Kanzler. 

F. G- v. Franck O. F. Saß 
Oberburggraf. Landmarschall. 

Dein Wohlgebohrnen Unserm lieben Getreuen, 
Magnus Reinhold von den Brincken, 
Besitzern des Amts Goldingen. 

F 2 k. 
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L. 

> ) b  d e r  ? l d e l '  b e y  s e i n e r  v e r m ö g e  d e r  S u b j e c t i o n s  -  P a e t e n  i h m  z u -
stehenden Zollfreyheit, auf den Hochfürstl. Licenten und Zoll-

Städten auch Visilcuionsfrey scy? Dies ist eine Frage worüber zwi­
schen der Regierung und dem Adel zun; erstenmahle 174s. gestritten 
ward, da bis dahin der letztere eben so Visilcmons- als Zoilsrey ge­
wesen war. Da aber die Regierung um diese Zeit ansieng, alle 
Waaren, die der Adel ins Land kommen ließ, der Visitation auf 
den Hochfürstl. Zölle»: und Licenten zu unterwerfen; so konnte es nicht 
fehlen, daß derselbe, da er sich mit einemmahl wie jeder Kaufmann 
und Krämer der Visitation unterworfen sähe, auf dem Landtage 1745, 
den 2^sten Julii über diese Beeinträchtigung und Verletzung seiner 
Freyheir, Beschwerde führte, diefe Beschwerde zur ersten jener zahl­
reichen Menge von (n'ÄvaminiI)U8 machte, die er der Regierung da-
mahls übergab, sich in Ansehung dieser/einer uralten Freyheit auf das 
krivileZium I). 8iAi8mun6i ^uZusli de '^0. Is6l. §. 14. bezog, und 
zufolge diefes §phen die gesetzliche Abthuung dieser Beschwerden von 
den Dberrälhen verlangte: 

„Die adelichen Sachen — heißt es in dem (?ravamme — 
„sollen secun6um Privilegium 8i^i8mun6i de ^0. 1^61. 

14. ohne visitiret zu werden, srey paßjren. Ferner wird 
„durch einen Befehl Herzog ^codi von 1648. den i8ten Martii 
,,wie auch durch die Lon^rmatio ^urium ^irca I^ibertatem I^er-
„catur-e 8er. KeZis ^o^annis III. der freye Handel mit dem frem-
„den Mann festgefetzet; Beylagen aber zeigen, wie die Wohl-
„gebohrne Obcrräche das Gegentheil befohlen und dadurch das — 
„dem Lande so heilige Privilegium Höchstgedachter Majestät hart 
„angegriffen worden. 

Qiav. xubl. ä. (Z. den 2ysten Julii 1745. 

Da dieses Gravamen sich mit einem doppelten Gegenstande 
beschäftigte und dessen Inhalt sowohl auf eine Beschwerde über die 

gekrankte 
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gekrankte Visitations - Freyheit des Adels, als auch auf die Limitation 

abzweckte, die dem ^ure ^/lercuturse liberae desselben von Seilen der 

Regierung und der Städte gesetzt wurden, so beantwortete die Regie­

rung dieses Gravamen dergestalt: 

,,^ä (?rav. IMUM ^nd zwar aä membrum I^um In den 

„Slibjections-Paceen §. 14. ist das nicht enthalten, was Eine 

„Wohlgebohme Ritter und Landschaft daraus angeführet; nehm-

„llch, daß die adelichen Sachen ohne visltiret zu werden, srey 

„paßirm sollen, sondern die Worte lauten also: ^lobäidu8 

,,I.ivc)ni?e atc^ue liberum :e. Und da die De5rau6atto 

,^ue8 des Fürstl. Zolles durch den landtägl. Abschied äe ^0. 1662. 

„und mehreren verbothen sind, so ist bey den zu Wasser einkom-

„menden adel. Güthern kein ander Mittel, die vefrauäationes 
„der auswärtigen Kallfleute, die beym Einpacken und Versen­

den vorgehen können, und würklich vorgegangen smd, zu ver­

güten, als daß nach der alten Licent-Ordnung und denen dar-

„über ernelierten Befehlen, solche Waarm und Güther geösnet 

„und durchgesehen werden; es befremdet alfo die Oberräthe 

„nicht wenig, daß Eine Wohlgeb« Ritter und Landschaft über die 

„Visitation, dadurch doch ihr kein Schade geschiehet, wohl aber 

„dem Nachtheile des Fürstl. Hauses, an seinem Zollregale vor-

„gebeuget wird, Beschwerde sühret, ob sie gleich des Huldi-

„gungseydes zu geschweige», der einen jeden obligirct des Fürstl. 

„Hauses Schaden zu verhüten und Nutzen zu befördern, durch 

„den landtägl. Schluß c!e ^0. 1676. §. 2. sich selbst solgender-

„gestalt mit dem Fürstl. Hause verbunden: Weil einem Lande 

„nichts heilsamers ist, als daß es des Haupts und Herrn Hoheit, 

„nebst den Landesrechten und Freyheiten conserviret und daß die 

„Regierungs - Art in ihrem Wesen unangerührt verbleibe, Wir 

„auch Einer Wohlgeb. Ritter und Landschaft alte und von den 

„vorigen und dieser, jetzt regierenden Majestät eonsirmirte Privi­

legien und Immunitäten gleich Unsem Fürstl. Rechten und Ho­

heiten, Fürstväterlich allewege geschützet und keinen Nachthei! 

8 Z /,den< 
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„denselben wollen zufügen laßen, so soll auch niemand, wes Stan-

„des und Condition er sey, bey denen in den Gesetzen fancirten 

- „Strafen, Unfern Fürstl. Hoheiten , Paeten und Rechten, imglel-

„chen auch dieser Fürstenthümer verfaßten Regierung und Einer W. 

„R. u. Ldfchft Rechten, Wohlthaten und Freyheiten keinen Eindrang 

„zufügen laßen, sondern vielmehr solches alles, vermöge seines Eydes 

„abzuwenden helfen. 

Aä membrum 2c^um. 

„Aus denen Beylagen stehet man nicht, daß etwas wider die 

„alten Rechte und Privilegien des Adels vorgenommen worden. Da 

„man sich aber theils auf des Herzogs Jacobi Befehl, äe ^0. 1648. 

„theils auf die (^on^rmatio juriuin circa libertatein mercaturn /ere-

,^niüurü ^ol^nniz tertii bezogen hat, und beyde nur den anti» 

„Huum usuin und die ^olle/Hon nach den alte»: Privilegien und Ge­

brauchen zum Grunde fetze»:, wie weit aber der am,'^uu8 usus und die 

„kolleüio gehen, Kes ist, worüber die Seestädte dieser Herzog-

„thümer vorerst gehöret werden müssen, als welche auch von den 

„Heermeisterl. Zeiten her mit Privilegien und x>c>li pacia 8udje6Uom8 

„mit kölngl. Consirlnationen versehen sind; als soll der Inhalt solchen 

„(iravamimz denenselben bekannt gemacht »Verden, daß sie fordersamst 

„darüber mit ihrer habenden Norhdurst einkommen mögen. 

Die Menge und die Beschaffenheit der Beschwerden, welche 

die Landschaft dazumal wider die Regierung hatte und die Streitigkeiten in 

welcbe beyde Theile darüber verwickelt wurden, »nachten daß der Landtag 

von "I'eimino aä'l ermmmn und endlich bis auf den Zysten Julii 1746. 

limitirer ward, da es nach gewissen vorhero errichtete»: Präliminairartikeln, 

die zum I^loäo und pro Kali desselben dienen sollten, zum 

Landtäglichen Schlüsse kam, in welchem über den ganzen Inhalt des obigen 

(sravaminiL folgendes festgesetzt ttlH verordnet ward. 

-) „Die 
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!) „Die freye Kaufmannschaft nebst der Zollfreyheit soll nach den ural-

„teu Privilegien, Vertragen und Landtagl. Schlüßen cum omni Im-
„muuitate 6c aI)8Hue ulla remoratione Einer W. R. u. Ldschft samt 

„und sonders.unverrückt verbleiben. Wie denn auch 

2) „Der freye Handel des Adels zu Wasser und zu Lande in allen See-

„und Land-Stadten mit jedermann ohne Unterscheid nach den uralten 

„Privilegien, Vertragen und (^oniirmationem ^surium circa I^iberta-

„tem mercatul-ae, III. 60^0.1676. und derer Herzoge krieäe-

„lici 6c ^acobi, auch den Landtaglichen Schlüßen von 1684. 1692. 

„1718. und 17z 2. nicht minder die in ?a6iis und Landtagl. Schlüßen 

„wohlgegründete Zollsreyheit der Adel-Leute und Unterthanen, bey der, 

„in den Gesetzen und Privilegien verhängten ?oeu ungekränkt erhal­

ten werden soll — Damit aber 

z) Die See- und alle Städte desto süglicher überführet werden mögen, 

„daß Ihre Rechte und Privilegien den adel. Porrechten und Ge­

rechtsamen zu keinem Schaden und Nachrheil seyn können, und also 

„nur in s) weit gelten, als solche von dem ^u-e puklicc» nicht discrepi-

„ren; so sind sie gehalten gegen ersten Landtag mit ihrer habenden 

„Nothdurft einzukommen. 

Landrägl. Schluß ci. ä. den 27sten Julii ^746. 

Wenn man nun unpartheyifch Rücksicht auf die Art und Weise 

nimmt, mit welcher diese Streitigkeiten, von den dabey inrereßirenden 

Thellen betrieben wurden, so findet man, daß Zollsreyheit, Visitationsfrey-

heic und freye Kaufmannschaft von beyden Theilen in dem ganzen Streite 

aufs genauste mit einander verbunden wurden, und die Geschichte der da­

maligen Zeiten verschweiget die Ursache,: davon nicht. Der Adel fing da­

zumal an, von dem Ihm zustehenden ̂ ure^ercatur» jiKei-X einen Gebrauch 

zu machen, der die Regierung sowohl als die Städte äußerst beunruhigte, 

indem Er glaubte, daß Ihm alle Arten der Handlung ohne Unterschied lind 

ohne alle Einschränkung von Seiten der Gesetze, von Seiten seines eigenen 

Standes und von Seiten der Städte'frey siünL e. 

Er 
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Er extendirte auf diesen ausgedehnten Handel seine adelichen 

Rechte und war also nichts weniger als geneigt, diejenigen Waaren und 

Güther, die Er alle zu Gegenstände seines Handels machte, den Zöllen und 

der Visitation zu unterwerfen. Da weder die Regierung noch die Städte 

die Grenzlinie absahen, wie weit derselbe seine Handlungssreyheir ausdeh­

nen würde, so waren beyde auf die Sicherheit ihrer Rechte bedacht. Die 

leztern klagten, daß der Adel, durch die gewaltsamsten Eingriffe in Ihre 

bürgerlichen Rechte und Privilegien, ihre Nahrung stöhre — Handlungs­

arten sich zueigne, die Ihm weder vermöge der Gesetze und seiner Privile­

gien zukämen, noch seinem Stande angemessen wären. — 

VläeAtur hierüber: LuccinAz Oekenlio LivitÄwm Oucst. Lurl. <üc LemZkI!. pro 6i1nen-
6is Ü5 Huse » Len. Orci. ejuscZem Oucatus in «le^uKione pro 
psrte lua iatuitu Responsi Lscras Rex. IVlUs äis zt» Ose. an. 1746. 
L!vit»tiku8 clsmvntiillme (jati, Ulis objiciuntur. 

Sie zeigten den nothwendigen Verfall und Untergang aller 

Städte, wenn der Adel, der feine Waaren Zollfrey einführte, und folglich 

wohlfeiler verkaufen könnte als sie, fortführe dergleichen Handlung zu trei­

ben. Nicht weniger suchten die Oberräthe diesem Uebel sowohl, als dem 

Verluste, den die Hochfürstl. Zölle nothwendiger Weife dadurch erleiden 

mußten, vorzubeugen; und sie glaubten, daß die Visitation der adel. Gü­

ther auf den Licemen und Zöllen, das gefezlichste und sicherste Mittel sey, 

sowohl alle unerlaubte Arten von Handel dadurch zu entdecken und zu hin­

dern, der zu weit ausgedehnten Handlungsfreyheit des Adels Schranken zu 

sezzen, und allen Defraudationen der Fürstl. Zölle dadurch vorzubeugen.— 

Wie es überhaupt bey Streitigkeiten zu geschehen pfleget, die mit Hitze 

aus eigennützigen Absichten und Animosität betrieben werden, fo geschähe 

es auch hier. Man disputirte von beyden Seiten ^0 und contra über das 

^su8 libers: lnercanwX, über Zollsreyheit, über Visirarionsfreyhett im allge­

meinen, unbestimmt, ohne auf die Gründe und O.uellen Rücksicht zu neh­

men, woraus diese Rechte dem Adel zugestoßen, und ohne die Grenzlinien 

anzugeben, wo diese Rechte anfangen, wie weit und worauf sie sich erstre­

cken und wo sie aufhören. 

Der 
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Der Ades gab keine Limitationen, keine Determinationen dieser 

Rechte zu, — und Regierung und Städte bemüheten sich angelegentlichst, 

ihnen solche enge Schranken zu setzen, in welche selbst die Gesetze sie nicht 

einschrankten, besonders da die Regierung, die adlichen Güther ohne alle 

Einschränkung der Visitation unterwarf. — Hätten alle intereßirende Thei-

le ihre respeetiven Rechte damals auf jene Gesetze gebauet, die die öffentli­

che Verhandlungen feit dritthalb hundert Jahren, hierüber zum Vorschein 

gebracht haben, und die Grenzlinien dieser Rechte nach Maaßgabe dieser 

Gefetze und Verhandlungen bestimmt, fo würde man ohnfehlbar aus richti­

ge Grundsätze zurückgekommen seyn, die selbst ein Schriftsteller, der fönst 

eben nicht den Ruhm der Unparteilichkeit hat, als wahre Grundsahe aner­

kennet, und mit welchen Regierung Adel und Städte hatten zufrieden seyn 

können. 

Zufolge des Landtaglichen Schlußes, hatte der Adel über Re­

gierung und Städte in Ansehung dieser streitigen Punkte gesieget — aber 

der Streit selbst war, wie die Regierung wohl voraus gesehen hatte, hier­

mit nichts weniger als entschieden. Die Städte trugen ihre Klagen vor 

den Thron des Königs; sie wurden gehöret und erhielten im Deeembr. 

1746. ein kel^onivm, welches Ihnen Ihre ̂ ura und?riviIeZia eben so un? 

eingeschränkt consirmirte, als sie Ihnen der Adel vorher» angestritten hatte, 

und in das Kei^onlum, welches der Adel zu gleicher Zeit erhielte, floß eine 

Clause! ein, die in der That der uralten Zollsreyheit des Adels nicht nur 

völlig zuwider, sondern auch nachtheilig war, indem sie die adel. Güther 

und Waaren ohne alle Einschränkung auf den Fürstl. Licenten und Zoll-
Städten der Visitation unterwarf: 

„Iminumtatem a VeAiZali, heißt es in dem KeH?on5o , c^uem 

„ämn (?eneio1n8 vrcio ec^ueüi is eaäem lecnnänm 8ul)je<Ii0ni5 
„j)rnnXVV Aimäet 8. K. ^l. nulla ratione violari ^erinittit, <^uin po-
„tin8 6en. Oi äinein penes esm in Tterna tein^ora conlervat. Lum 
„autem eaäein ^>er VilUationes ^ercinm ini^>i imi8 navibus Jllatarum, 
„nullatenu8 labefac^etur leä lolnmmo^ci vinnibnz äelrgnäationiku« 

„exU ansorutn 6c i^5orum in vnczüdm äeZenüum uiercatorum ob-

G visliz 
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„viam eatur, nec non ea in I^e^uo ?oIoni« 6c l). I^itkuaniX u^u 

,/unt rece^tas; lä cii co 8. K. ̂ l. in Iiis nilul alterat 6cc. 

Viä. Zicgenhorns Staatsrecht in den Beylagen. 

Der?tdel verlohr also in diesem Streite; da er aber glaubte 

daß in diesen Kel^onlen seinen Rechte«! und Immunitäten zu nahe getreten 

w ü r d e ,  s o  i n t e r p o n i r t e  e r  d a g e g e n  s e i n e  P r o t e s t a t i o n ,  u n d  e r  e r h i e l t  1 7 4 8 .  

ein abermaliges Kel^onlum, in welchem der König declarirte, daß er 

,,^>er Ke^?on5um OivitAtiI)U8 6atum 6c kelcri^ta pr^juäiciare noluiile 

,^uribu8 6c I^eAikus Oucat. Lurl. 6c 8elniZa!Ii-e; 

und nnnmehro veränderte der Streit gewisserm laßen seine Natur, indem 

die Gegenstände desselben verändert wurden. Anstatt daß vorhero zwischen 

der Regierung und dem Adel über Handlungs- Zoll- und Visitationssreyheit 

war gestritten worden; so ward nunmehr» über den Valvrein obiger Ke-

lxonle gestritten, da die Regierung ihnen als einer g.'seziichen Vorschrift 

inhärirte, vor welche der Adel aber sie nicht ansahe, weil sie, wie er be­

hauptete, den Fundammtalgefehen widersprächen, und die bürgerlichen Ke> 

H>c>n5a aä inMi'ANi Inlormationem ex Lancellaiia exportiret wären. 

Viä. Landtagsacten vom Jahr 1748. 

Es würde nberflüßig seyn, die Geschichte dieser Debatten hier 

weiter zu Verfölgen, da die Ursachen, durch welche diese Kelxonle bewürkt 

und die Umstände unter welchen sie ertheilet wurden, aus dem vorhergehen­

den bereits zur Gnüge erhellen, und da es hier nicht aus Rechte ankommt, 

über welche eine Wohlgeb. Ritter und Landschaft mit den Städten in LoIIi-

iion gerathen könne. — Die Frage ist nur die, „in wie ferne die Clanfel 

„des adelichen Kesponll von 1746. welche den Adel der Visitation unter­

wirft Vim I^eZis habe oder nicht? ^ 

Die Staatsverfassung dieser Herzogthümer ruhet ursprünglich 

auf Packen, und diese Paeten sind es, die zu aller Zeit von der Dnrch-

lauch-
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lauchtigsten Oberherrschaft, den: Hochfürstl. Hause und einer Wohlgeb. 

Ritter und Landschaft, nicht nur als die Fundamental- und Cardinalgesehe 

der Staatsverfassung selbst, sondern auch als die achte und ursprüngliche 

O.uelle aller Rechte, aller Freyheiten, aller Befugniße eines jeden an dieser 

Staatsverfassung teilhabenden Standes, sowohl als eines jeden einzeln 

Mitgliedes, sind angesehen worden. 

Es sind dahero Grundsatze in dem ^sui e publico dieser Herzog­

tümer, die außer aller Contestauon sind, „daß alle streitige in dasselbe ein­

schlagende Rechtsmaterien nach dem ausdrücklichen Inhalte und Geiste die­

ser Fundamental- und Cardinalgesehe müssen entschieden werden; „daß 

keine neue Gesehe die dem ausdrücklichen Inhalte und Geiste derselben wi­

dersprechen, statt finden, — „und endlich daß kein Stand noch Mitglied 

dieser Staatsverfassung sich Vorzüge und Gerechtsamen zum Nachtheil ei­

nes andern Standes, erwerbe und arrogire, die nicht ihren guten und 

sichern Grund in den lnkjec^ioms haben. Die Durch­

lauchtigste Oberherrschaft, welche die ewige Gültigkeit dieser Fundamental-

Verträge, durch so viele feyerliche Acten anerkannt hat, hat auch zu aller 

Zeit diese obigen Grundsatze ^-o 6c kaü ihrer allerhöchsten Ober-

herrschaftlichen Rechte sowohl, als ihrer Deeisionen in streitigen RechtSma-

terien angesehen, und mehr als einmal sich seyerlichst dahin erklaret, „daß 

ihre Deeisionen nur in so ferne „Viin erhalten sollen uud können, in 

so ferne sie den obigen Fundamental- und Cardinalgefehen der Staatsver­

fassung nicht widersprächen. Man sehe hierüber das merkwürdige Kelpon-

tum, welches Joh. Casimir den i8ten May 1666. der Landschaft erthnlte, 

und in welchem er über den Werth oberherrfchaftl. Verordnungen und De­

eisionen sich folgendermaaßen ausdrückt: 

„(^uoä vei'o s^eAat circki ^ursi 6cPrivileg LinceritAtum 6c I^iäelitA-
„tum Ve^iainin manutentiouein larta 6c iute^ra tum 
„yinuez I^ikertates, Iminunitates 6c Tro^AtivaZ 8inceritatum 6c ?i-
„delit^ttun Vellr^ruin in luo rolzoi e ^ermAuere voIumu8 — 8i au» 
„tem couti^ent 

aä ilu^ortuuain alicujuz InüantjAlu 6c Langel-
G 2 „lari« 
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„lariX In5ormationem nn//// <,5 ,>^/e// 
,,/e^/ vo/tt/ntt/, eaäemPie tanc^uam ^udi e^titie olitenta anniliilamus. 

Nach diesen Prämissen, die ihre vollkommene Richtigkeit haben, 

ist es nicht schwer den Valorem aller von der höchsten Oberherrschaft unmit­

telbar emanirten Response«, Mandaten und Rescripten zu schätzen und zu 

beurtheilen. Sie allesammt und alle und jede in denselben befindliche ein­

zelne Deeisionen, „haben nur in wntum Vim ^eZi8, in Quantum sie den 

Fundamental- und Cardinalgesehen der Staatsverfassung dieser Herzogtü­

mer nicht widersprechen, sondern denselben conform sind, und also gewisser-

maaßen selbst schon ex fließen. Es ist also auch nicht schwer, den ge­

setzlichen Valorem jene-.' Limitation zu bestimmen, die das — dem Adel er-

theilte König!. Kel^onlum von dem Jahre 1746, der Zollfreyheit des Adels 

setzet, indem es denselben der Visitation auf den Hochfürstl. Licönten und 

Zollstadten unterwirft. Alles wird dahero auf die Bestimmung der Frage 

ankommen: „Ob der Adel dieser Herzogthümer vermöge den ?a6iis 8ud-

jeAioni« eben so Visitationssrey sey, als er vermöge eben dieser Paeten 

Zollsrey ist? 

Der Jnnhalt des I4ten §. privileZü Kodi1itati5, der das Fun­

dament der adelichen Zollsreyheit ist, wird diese Frage entscheiden: 

„^t ̂ obilibnZ I^ivoni«, heißt es darinnen, integrum atc^ue Ii» 
„I)ernm ^It, ^>er Ke^num?0loniX, ^a^num Oucgtum I^itliuanize, 
„sllIZhue ^/laje/iatis 6itione8, ^e^sIi!)U8 vü8 et ulzicunc^ue i^>lis 
„negotium s^ieiit, aligrumc^ue <äa-
„tiarium im^olitione, vel liiere ire at^ue tranlire, mer-
„cawrikns excepti8, iäc^ue tam terra ^uam mari, czeterisc^ue üumi-
„nil)U8 cum omni immunitate permittatui-. 

Wenn man nicht alle Regeln, einer gesunden Auslegungskunst 

zu verleßen sich vorgesehet hat, so ist es unmöglich diesem §. eine andere Aus­

legung zu geben, als die, daß der Adel eben so uneingeschränkt Visitations­

srey seyn soll, als er in demselben vor Zollfrey declariret wich. Eine jede 

andere 
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andere Auslegung, die man über die Allsdrücke: Line ulla remoratione 
l'elonü vel re^uilitione macheu könnte, würde äusserst gezwungen, 
älisserst unnatürlich seyn, und man kann also so lange, bis das Gegenrheil 
dieser gemachten Auslegung hinlänglich wird erwiesen seyn, mit Grunde 
behaupten, daß die obige Clausel des Königl. Kes^onii den Fundamental-
Pacten nicht con5orin sey, Ulld also llicht xrc> ratione cleciäenäi in re 
könne angesehen werden. Sie ist aber auch noch aus andern Gründen den 
Fundamental-Pacten nichts weniger als angeniesten. Niemand wird leug­
nen, daß dem Adel der gesamten liefländischen Provinzen gerade dieselbe 
Zollfreyheit bey der Subjection bestätiget worden , die er vor derselben 
genoßen. Nun kann aber durch Beweise, die den höchsten Grad der histo­
rischen Gewißheit haben, unwiderfprechlich dargethan und erwiesen werden; 

1) daß von dem ersten Augenblicke der liefländischen Staats - Verfas­
sung an, die Häfen in den gesamten liefländischen Provinzen zu Frey­
hafen erklaret wurden, — daß nicht nur die Einwohner, fondern 
auch die deutschen, dänischen, schwedischen, rußischen Kallfleute, 
einen zollfreyen Handel nach Liefland trieben, und daß die Deutschen 
in Liefland gleicher Rechte in Ansehung des Zolles in den Ländern al­
ler dieser Nationen genoßen. 

Arndts liest. Chronlck ll. Thcil E. 7 34 47 50 55 62 64 65 67. 

2) Daß ohnerachtet des Zollregals, welches der Orden und die Bischöse, 
von dem Kayser und Reiche erhalten hatten, demohngeachtet doch 
kein Zoll in den liefländischen Provinzen, von diesen Häuptern des 
Staates durste angeleget werden, außer nur 1) unter specieller Er­
laubnis? des Kayfers und des Pabsts, 2) unter consenln aller Stände 
z) nur sä ternxn« zu gewißeil Bedürfnissen des Staats und 4) daß 
dieser Zoll nur von dem fremden Manne und allein nur von ausgei 
henden Waaren, erhoben wurde. 

Loci. Dipl. lieg. ?ol. v. l^.. low. Vi num. 1^x (̂1. p. tio» 
num. 1«v. 77» 

Arndts liest. Chronick II. Theil S- 73. 
» . » » S. 16^. 

» S. 177» 
G z z)Daß 
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z) Daß zu den Zeiten der Subjection die neue Oberherrschaft keinen 

einzigen landesherrschaftlichen Zoll erhielte, weil keiner da war — 

denn der Portorien-Zoll in Riga, ward erst 1581. und der Licent 

als Kronzoll erst 1582. eingeführet, und beyde kosteten Tasten und 

Wellingen den Kopf, weil die Stadt ste darüber zur Rechenschaft 

zog, daß sie die Einführung dieser Zölle befördert, und sich für die­

se»! Dienst von dem Könige hatten adeln laßen. 

Hupels topographische Nachrichten vonLieffund und Estland. S. 206. 
Kelchs liefiandische Chronick S. zbz und 418. 

Hieraus erhellet nun sattsam, daß der gesamte Adel der lieflän­

dischen Provinzen, bis auf den Augenblick der Subjection, vermöge der 

Natur der Sachen, eben fo Visitations als Zollfrey gewesen sey; und dies 

ist also der Umfang derjenigen Freyheit, die ihm der 14te §. des ?riviIeAÜ 

5?c>bilitati8 sichert und den man daher nicht sowohl als ein ?riviIeAiuin, son­

dern vielmehr als ein oberherrschaftlich Reversale, eine uralte Freyheit 

nicht zu kränken, ansehen muß, da der Adel kein neues Vorrecht, sondern 

nur die Bestätigung, über die Fortdauer eines uralten, erhielte, in deßen 

Besitz er sich bereits dazumahl schon seit undenklichen Zeiten befand. 

Da nun der König in den nachmahligen Herzogtümern Kur­

land uud Semgatten eben so wenig landesherrschaftliche Zölle bey der Sub­

jection fand, als in dem übrigen Liefland — und vermöge des ?riviIeAÜ 

Ivlodil. §. XXI. keine Zölle eigenmächtig anlegen, noch den Genuß feiner 

alten Zoll- und Visitations-Freyheit berauben konnte, da er vermöge der 

?rov. vucali jedem Stande seine Immunitäten und Libertäten bestätiget 

hatte; so konnte er auch den Herzog Gotthard mit keinen Rechten über diese 

Herzogthümer investiren, auf deren Ausübung er in seinen Reversalen 

selbst Verzicht geleistet hatte. 

Fleins eniin plus ^surls in alternm conlerre poteil ipsc 

kabet. Alles was er dem Herzoge Gotthardt übertragen konnte, war das­

jenige, wozu der Adel sich in dem 2i sten §. des ?riviIeZü I^obil. in folgen­

den Worten selbst verbindlich gemacht hatte: 

„public» 
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„publica tarnen contrilzutione et alio vec^iZali, A»-
e5 aä 8?lciX Ke^. ^/'t/'/Velirze 

„et^eipuIzIicX neceÜltatem ̂ »'o äeceinencla seinper excepta. 

Wenn man die Wichtigkeit aller dieser Gründe erwäget, so 

wird man wohl nicht länger daran zweifeln können, daß die VisitatiouS-

Frevheit des Adels, den Fundamental-Pacten eben so consorm sey, als 

die Decision des Königl. Keiponli von 1746. geradezu denselben entge­

gen stehet — und daß folglich dieses letztere mit keinem Fuge, von dem 

Hochsürstl. Hause, als ein Rechtssundament angesehen werden könne. 

Einer Wchlgeb. Ritter und Landschaft diese uralte krXroAaüve streitig 

zu machen. 

Auch sind die übrigen Einwürfe, die von der Regierung 1746. 

dawider gemacht worden, von keiner Wichtigkeit — nemlich, daß durch 

die Visitations-Freyheit des Adels, den Hochfürstl. Zöllen Schaden und 

Nachtheil zugezogen werde, und daß, um allen Defraudationen vorzubeu­

gen, das sicherste Mittel sey, alles zu Visitiren. -— Denn, zugegeben, 

daß dadurch etwanige Defraudationen ausländischer Kaufleute könnten ent­

deckt und in der Folge dadurch verhindert werden; so hat Eine Wohlgeb» 

Ritter und Landschaft doch nicht die geringste Verbindlichkeit, sich in ihren 

Prärogativen einschränken zu laßen, damit das Hochsürstl. Interesse da­

durch befordert werde. — Denn 1) ist ihre Zoll- und Visitations-Frey­

heit, kein kenekcimn, kein?rivzieAmm das ex Ai'atia Oncnm Ou'lanäiae 

gestoßen ist. Sie brachte diese Freyheiten, wie bereits gezeigt worden, 

mit zur Unterwerfung an Pohlen, und sie wurden ihr durch Reversalen von 

der Oberherrschaft bestätiget. Ganz anders würde sich die Sache verhal­

ten, wenn der Adel diefe Freyheiten, dem Fürstlichen Hause zu danken 

hätte; alsdann würde sich sreylich der Erstere, allen solchen Limitationen 

unterwerfen und mit einem dem Fürstlichen Interesse subordinirten Txer-

«Itio seines ?riviIeZn sich müßen begnügen laßen. 

Ferner ist auch 2tenS, die Visitations- und Zollsreyheit des 

Adels, weit alter, als alle etwanige Rechte, woraus das Hochfürstliche 

Haus 
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Haus seine Zollbefugniße gründen kann. — Denn es ist mehr als zu ge­

wiß, daß die Fürstlichen Zölle, nicht eher als in den Jahren 1580. bis 

1 -90. in den Städten Windau und Liebau, unter den heftigsten Wider­

sprüchen von Seiten der Nigischen, (Vi6. hierüber die Beweise im l'om.V. 

Dipl. KeA. I'v!. v. I.. unter diesen Jahren) sind angeleget worden, 

die durchaus nicht erlauben wollten, daß diese Städte, Handels-Städte 

würden; — und daß Ritter und Landschaft, bey der Anlegung dieser 

Zölle, sich nur in der Absicht, aller Wahrscheinlichkeit nach, leidend ver­

halten und conniviret habe, weil die Maaßregeln der Rigischen ungerecht 

und unbillig waren, und zum äußersten Schaden des ganzen Landes ge­

reichten; da sich sonst kein anderer Grund angeben läßt, warum Ritter 

und Landschaft, sich der Einführung neuer Zölle nicht widersetzte, die offen-

.bar wider die Subjections-Pacten anliefen, und die selbst die Oberherr­

schaft nicht ohne ihre Einwilligung, hätte einführen können. Und eben 

so wenig sind die Gründe, welche die Regierung, in:Jahr 1746. aus dem 

landtaglichen Schluße äe ^0. 1676. anführte, vermögend, diefe uralte 

Freyheit des Adels zu bestreiten, da Eine Wohlgeb. Ritter und Landschaft 

auf dem Landtage 1676. keine Verbindlichkeit über sich nahm, eine jede, 

nicht auf den Gesetzen ruhende Ausdehnung der Fürstl. Rechte, auf Unko­

sten und mit dem Verluste ihrer eigenen Rechte, Freyheiten und Präroga­

tiven in der Folge anzuerkennen. 

IUtt. 0. 

1779, den i^tenJunii erschiene eoram et OKcio 

LecretkU'iütns et ^uwriatu? puklici ineo, per Uanänwrmm, der 

Wohlgebohrne Wilhelm Heinrich von Brucken genannt Fock, Erbbesitzer 

aus Klahnen und brachte IN parata (^opia mit mehrern an und bey: Es 

wäre, aus denen Landes-Statuten und besonders, dem Ade! dieses Lan­

des verliehenen uralten?riviIeAÜ8, gnüglich bekannt, daß dem Adel, die 

Zoll- Freyheit, zu Wasser und zu Lande zustehe, und derselbe dahero seine 

eigene erbauete Erescentien, ohne Erlegung eines Zolles, verführen und 

verschiffen lassen könne; es wäre ferner bekannt, daß dem Adel diese ex 

?rivi-
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competirendeZoll-Freyheit niemahls disputirsich gemacht, sondern 

selbige von verschiedenen von Adel, bey Vorfallen, wenn einer oder der 

andere, was-zu seiner eigenen Consumtion zu Schiffe einkommen, oder 

von seinen eigenen Gefallen, was verschiffen lassen — ungehindert exerci-

rec worden: wenn aber dem allen ungeachtet, Wohlgebohrner Comparent, 

jetzt erfahren müssen, daß derWindausche Licent-^n5xeAoe Achtbl. Wiesen, 

die 17 Last, 15 Löf Roggen und ic> Löf Erbsen, welche Comparent, durch 

den Edlen und Wohlweifen Bürgermeister Seel, in des Schiffer Witt-

kop seinem Schiffe, nach Lübeck am i sten und 2ten Junii dieses Jahres, 

verladen wollen, und auch verladen lassen, dem vorgedachten, hem Adel 

und also auch Lc.mparemi, zustehenden Rechte und Freyheit zuwider und 

obgleich Er Comparent, den unter seiner eigenen Hand ausgestelten und 

gewissenhaft abgefaßten Schein, daß diese 17 Last, 15 Löf Roggen, und 

10 Löf Erbsen, würklich seine eigene, auf feinem Erbguthe Mahnen er­

baute Gefälle sind, auf dein Windauschen Licent und dem erwehnten Li-

cent-)ulp6<^or Wiesen vorzeigen lassen— dennoch besagter Lieent-^iispeo 

tsr die Verschiffung dieser seiner erwehnten Cresc'ntien, unter keiner an­

dern Bedingung zugegeben habe, als bis gedachter Bürgermeister Sees, 

den gewöhnlichen und nur von dem Bürger und Kaufmann, nach Lieent-

Ordonanz zu entrichtenden Zoll, abzutragen, sich anheischig machen, auch 

würklich den— vom Lieent auf circa 27 Rthlr. banco, berechneten Zolk, 

den I4ten Junii d, I. baar entrichten müssen; durch diese vom Lieent 

sxe^ore Wiesen, Lornxarentis erwehnten Spediteur abgenöthigte Entrich­

tung des Aolles, für seine, Lomparentis verschiffte Crescentien aber. 

Ihm als Mitglieds des Kurländischen Adels, und Angeseßenen dieses Lan­

des, wider die offenbare dem Adel zustehende Rechte, Freyheit und Privi­

legien zu nahe geschehen; als sähe Er Comparent sich genöthiget, in Anse­

hung dieses, voll Achtb. Windauschen Lieent-^ulxecIor Wiesen vorange-

zeiglermaasien, wider Ihn bezeigten gesetzwidrigen Versahrens hiemit, in 

üei i poteü, juris forma, sich zu bewahren; dieses, nicht nur 

bloS Lomp^reuti sondern auch dem ganzen Adel, dieses Landes, nachthei­

ligen Versalls wegen, huscvis compctemia lind daß Er dieses Ihm, wider­

rechtlich abgenommenen Aolles wegen, am gehörigen Orthe, nöthige Vor­

stellungen thun, allch die Abänderung des Geschehenen, gehörigst nachsu-

H che,; 
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chen werde; sich ausdrücklich zu reserviren: mit Bitte, Ihm über diese 

seine Bewahrung, gerichtlichen Schein und Beweist, in forma xrodame 

zu ertheilen: Welcher denn hiemit, prsvia ac^itatione et aecepwtione, in 

Quantum juris leZMer saAa, unter dem Allergnädigst mir anvertrauten 

Königlichen Secretanats- und Notariats-Insiegel und meiner eigenhändigen 

Unterschrift extradiret worden. So geschehen Windau, ^nnc», Pleuse et 

l)ie, ^uidus supr^. 

a Uns nichts so sehr, als die genaueste Beobachtung der. Landes-

Gesetze und die allgemeine Wohlfahrt Unserer Fürstenchümer am 

Herzen liegt; So haben Wir von dem Wohlgeb. Kammerherrn und Landes-

Bevollmachtigten von der Brüggen diejenigen Landes - Beschwerden und 

Wünsche, welche von E. Wohlgebohrnen Ritter und Landschaft als noch 

nicht abolirt und erfüllt gehalten wurden, zu erfahren verlanget, damit 

Wir, nach reiflicher Erwägung derselben, und dessen, was recht und bil­

lig ist, eine Entschlüßung nehmen könnten, welche geschickt wäre, die 

Harmonie zwischen Haupt und Gliedern völlig herzustellen, und solcherge­

stalt dem Staats - Körper die dauerhafteste Festigkeit zu geben. 

Wann nun der Wohlgebohrne Kammer - Herr und Landes-

Bevollmachtigte von der Brüggen, auf solch Uuser wohlgemeyntes Abver­

langen Uns einige <?ravAmina und Veliäeria unterleget; so erklären Wir 

Uns darüber nachstehender Maaßen, mit der gnadigsten Versicherung: daß 

Wir dieser Unserer Erklährung gemäß, Unsere getreue Ritter und Land­

schaft, in Ansehung der uns überreichten (5ravaniinum auf dem nächsten 

Landtage zufrieden stellen wollen. 

(I..8.) 

Benedictus Gottlieb Brabender, 
Zae. K.AX. MttL 8ecr8 ^cüual 

et ^otariux publ. jurstus. 
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^ä(?rav. l. Erachten Wir es der Regimentsform sowohl, als auch 

der Commissorialischen Deciswn äe ^o. 1642 und dem §. 4. des 

Conferential-Schlusses cie ^.uno 176z gemäß, daß außer den 

4 Ober-Rächen noch z Regierungs-Räthe ex nobilidus inäi^e. 

nis verordnet werden, welche in obeunäis publici8 sunc^ionibus 

tum clucalem ejus^ue reZimeu coucerneutibu; oKciis^ue et irume-
ribus expeäieuäi8 pari8 potellatis et ciiAuitariz mit den 4 Oberra­

then seyn sollen. Wir versickern demnach hiedurch gnädigst, ge­

dachte Rathstellen mit ^okilibuz iuäiZenis zu besehen, und die­

selben mit Ihren OKcüs, angemeßenen Gagen zu versehen. 

^ä.LrAv. 2. Da nicht nur nach dem 6ten §. des Commissorialischen 

Abschiedes äe ^.nno 1642 die Oeconomien zur eigenen Disposition 

der jederzeitigen regierenden Fürsten verbleiben sollen, sondern E. 

Wohlgebohrne Ritter und Landschaft auch bey genauer Erwägung 

des ^.uno 1717 aä <3rav. 4. erfolgten Commissorialischen Oeciii 

selbst wahrnehiuen wird, daß der Fall, da der in gedachtem Vecilc» 

perordnete Kammer - Director von den Wohlgeb. Ober - Rathen 

gefezzet werden soll, nicht anders existiren kann, als wenn der 

Landes - Fürst abwesend, oder minderjährig ist, und daß die gan­

ze in erwähntem Oe^ilo enthaltene Verordnung, blos auf die oben 

gedachte Fälle gemacht worden; so können Wir es keinesweges 

für ein rechtliches Gravamen anerkennen, daß wahrend Unserer 

Regierung und Gegenwart in Unfern Fürstenthümern von Uns kein 

Kammer - Director ernannt worden. 

ää. 6rav. z. Da wir es dem Sinne des z o sten§. der Commissorialischen 

Decision äe ^uno 1717 wie auch dem Landtäglichen Schluße vom 

zten April 169c). angemessen befinden, daß auf alle Suppliquen, 

welche die justice betreffen, die Aelolutioues und die Vota der re-

solvuen Wohlgebohrnen Ober - Rarhe in den Kanzeley - Acten 

verzeichnet werden; so versichern Wir hiedurch, zur Beobachtung 

dieser gesezlichen Anordnung, an Unsere Kanzeley die Befehle er­

gehe,» zu lassen, und auf derselben Beobachtung zu achten. 

H - ää 
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^.ä. 6rav. 4 et 5. Da Unsere Landesvaterliche Absicht dahin gehet, daß 

denen all der Usmaitenschen See angrenzenden abeiichen Güthern, 

durch die zwischen Unsern Vorfahreil und dem adelichen Guthe 

Schleck errichtete Convention kein Nachtheil erwachse; so geben 

Wir hiedurch die gnadigste Versicherung, das; Wn' in Ansehung 

des Schadens, welche dieUsmaitenscheSee du.rch den, von Schleck 

geschlagenen Damm oderAalwehre verursachet, mit den Interessen­

ten gemeinschaftliche Sache machen, und mitwirken wollen, daß 

zu Abwendung alles weitem Schadens, die Wehre weggeschaffec 

werde. 

Was die Angernfchen Eisenwerke anlanget; so haltey Wir da­

für, daß durch selbige, da sie an einem eigenen Canal angeleget 

sind, den benachbarten Güthern kein Schaden erwachsen se»)n 

könne, indem der Abfluß des Wassers durch die Angernschen 

Bache frey geblieben. 

Inzwischen wollen Wir zu Vermeidung eines beyden Theilen 

lastigen Processes künftiges Frühjahr in Gegenwart der Interessen­

ten , welchen Wir dazu l'eriniiuun innoteseiren lassen werden, 

gedachte Bache untersuchen, uud falls sich darin einige Verdam­

mung finden sollte, solche wegräumen lassen. 

(?rav. 6. Wenn es gewiß ist, daß nicht nur nach allen hier im Lande 

befindlichen beglaubten Abschriften des ^.nno 1561. dem Lieflän­

dischen Adel vom Köllig? Sigismund» Allgusto ertheilten^rivileAii 
N0bilit2ti5, sondern auch nach derjenigen Copie dieses I'rivüeAii, 
die der polnische (^oäex 6-pIomatic.uz V. aus dem Neichs-

Archiv liefert, der 5te§. dieses ?rivileoü die Worte enthalte: 

atc^ue praescrikantur äiAnitates o^icia et capitaneatns etc. 

wenn ferner feit der Subjection ab, seitdem dies. Provinzen-unter 

einer Herzoglichen Regierung stehen, alle Hauptmannschaften und 

übrige Landes-Dignitäten bloß vom regierenden Landes-Fürsten, 

ohne daß dazu jemahls irgend ein Subject von E. Wohlgeb. Rit­

ter 
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ter und Landschaft prafeutiret sey, conferiret worde»», und endlich 

auch aus der eommissorialischen Decision äe 1642. da, wo 

von der Promotion des damahligen Rechts, Vlscher zur Haupc-

mannschaft die Rede ist, sich deutlich ergiebet, daß es dem regie­

renden Landes-Fürsten competire, die Hauptmannschaften so, wie 

alle übrigen Landes-Dignitäten, ohne irgend eine Präsentation 

von Seiten Einer Wohlgeb. Ritter und Landschaft zu conferiren; 

so hoffen Wir, daß Uns.'re liebe Ritter und Landschaft den Un-

grund des in obgedachten 6ten (n'avamine enthaltenen Anver-

langens selbst einsehen werde. 

(?rav. 7 et 8. Da den hiesigen Landes-Gesezzen zufolge, Jeder­
mann in den Ober- und Hauptmannschaften sein angewiesenes ko» 

rmn ex ciomicilis contractu et äeliciv hat, und Niemand ohne 
vorhergegangene richterliche Erkenntniß criminaliter gestraset wer­
den kann; so versichern Wir auch, nach Vorschrift der commisso­
rialischen Decision cie ^c>. 1717. Unsere Soldatesque außer den 

Falle,» einer nothwen^ig zu »»»»rerhaltenden militärischen Di?clplin, 

zu keinem anderm k'olO zuziehen, wie auch nach Anweisung der 
übrige:» Landes - Gesezze darauf zu halten, daß Niemauden ohne 
richterliche Erkenntniß die harte Criminal-Strafe des Schloß­
baues auferleget werde, und daß, wenn sich Falle ereignen sol­

len, da teutsche oder untemsche Leute, wegen begangener Uebel-

thaten arretiret werden müssen, dieselben ohne Zeitverlust vor das 
competirende korum angeklaget und ausö baldigste abgeurrheilet 

werden sollen. 

9 et 10. Ebenmaßig versichern Wir gnadigst, den Landtag-

lichen Schlüßen äe ^nw8 1684. 1692 und mehrern zufolge für 

die Wohnungen der Ober- und Hauptleute, wie wir dazu »»ach 

und »»ach »verden gelangen können, möglichste Sorge zu tragen, 

Gefangniße, für die, vor obgedachte Gerichte beklagte Delin­

quenten erbauen, und für die Bewachung derselben Sorge tragen 

zn lassen, wie auch an unser Archiv die Befehle zu ertheilen/je-

H Z dem 
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dem Ober- und Hauptmann auf Verlangen die daselbst etwan be­

findlichen alten Inventars der Ober- und Hauptmannschaften in 

beglaubter Abschrift zu extradiren, da Wir denn, wenn sich aus 

demselben oder auf irgend eine Art die Schmählerung dieser Stif­

tungen erweisen ließe, nach gehörig geführtem Beweiß, dersel­

ben Ergänzung ungesäumt verfügen wollen, 

Qrav. II. 12 et IZ. Zur Befolgung des Landtaglichen Schlusses 

äe^imo 1692 und der commissorialischen Decision 1717. 

wollen Wir mit Unserer lieben Ritter und Landschaft auf dem nach 

sten Landtage die durch obige Gesezze verordnete Commißion er­

nennen , und derselben die Untersuchung uud Heruntersezzung der 

seit dem Olivischen Frieden etwan gesteigerten See- Land- und 

Stadt-Zölle und Accisen auftragen. 

Ebenmaßig wollen Wir nach dem Sinne des ?4ten §. 

letzü nodiluatis an Unsere Licent- Zoll- und Accise-Beamten die 

Befehle ergehen lassen, daß dieselben sich der Visitation adclicher 

Waaren uud Sachen, die derselbe zu seiner Consumtion und eige­

nem Gebrauche, herein kommen laßt, zwar enthalten; aber zu 

Vermeidung aller Defraudation dieselben nicht an einen Kauf­

mann sondern an die eigenen Leute der von Adel gegen Aushän­

digung des gesetzlichen Scheines und des Kaufmännischen Connois-

sements verabfolgen lassen sollen, und endlich, da nach ^gedach­

tem ?i'iviIeAio nobilitAÜs, wie auch nach dem?rivüeAl0 I). (»oto 

karäi, dem Landtaglichen Schluße vom i zteu Iunü 1684. uud 

mehrern Landes-Gesetzen, der hiesige Adel zu Wasser und zu 

Lande Zollfrey ist, und demselben die zollsreye Verschiffung seiner 

Crescentien und derselben freye Veräußerung und Vertaufchuug 

an den fremden Mann zustehet; so wollen Wir sobald der Wohl-

gebohrne von Fock aus Klahnen, wegen des, in Windau von 

Ihme genommenen Zolles in Unserer Kanzeley klagbahr einkom-

wird, hierin das Rechtliche verfügen. 
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/,ä <?rsv. 14. Obgleich Uns nicht wissend ist, daß irgend eine Unserer 
Städte, einen Eindrang in ihre Grenzen, Privilegien und Rechte 

erlitten habe, oder eine derselben durch neue Auflagen, Zölle und 

Aceisen wäre benachtheiliget worden, und Wir überzeugt sind, daß 

das in Ansehung des Liebauschen Hasen - Zolles Geschehene sich 

auf Recht und Billigkeit gründet; so wollen Wir dennoch, um Un­

sere getreue Ritter und Landschaft von Unfern, .bloß auf das Wohl 

dieser Fürstentümer abzwekkenden Absichten zu überzeugen, der­

selben nicht nur auf nächstem Landtage alle den Liebauschen Hasen-

Zoll betreffende und dahin einschlagende Schriften aus Unserer Kan­

zeley mittheilen lassen, sondern versichern auch, daß, wenn eine 

oder die andere Unserer Städte, einen rechtlichen Grund haben 

solten, sich über einen Eindrang in ihre Grenzen, Privilegien, 

Rechte und Freyheiten zu beschweren, Wir, sobald sie sich des-

fals bey Uns melden werden, die Untersuchung und summarische 

Entscheidung dieser Beschwerden einer von Uns zu demandirenden 

Eommißion auftragen wollen. 

61 av. 15. Da nach dem Sinn, der 1778. sancirten Reichs-

Constitution alle vorhergegangene Reichs - (^ousluunonez ohnbe-

schadet der Grundgesetze dieser Fürstentümer erklähret werden 

sollen. Wir auch durch den ?ten §. des Landtaglichen Schlußes 

äe 1778. den izten April versichert haben, daß die pro 

Kali Unserer Regierung angenommene Fundamental- und Cardi­

nal - Gesehe ganz und unverlezt erhalten, und bloß nach ihrem 

Innhalte und der alten Observanz befolget und erklähret werden 

sollen; so haben Wir geglaubet, daß E. Wohlgebohrne Ritter 

und Landschaft aus aller Besorgniß, wegen des ganzen JnnhaltS 

der 1774 für diese Fürstenthümer sancirten Reichs - Consti­

tution seyn könnte, und daß dieselbe hiervon selbst durch die Unter­

handlungen, die auf den leztern Landtägen in Ansehung der Ge> 

meinschaft derIagd, und der Erweiterung Unserer Kammer-Jagd 

statt gefunden, überzeugt seyn müste. 

Um 
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Um indessen aber alle desfals etwa noch vorhandene Besorg­
nisse, völlig aufzuheben; so versichern Wir hiedurch annoch zum 
Ueberfluß, daß Wir es in Ansehung der Jurisdiction des Adels 
in seinen Güthern, so, wie in Ansehung der Gemeinschaft der 
Jagd und allen übrigen adlichen Prärogativen lediglich den hiesigen 
Landes-Gesehen und der zeitherigen Observanz gemäß, bloß beym 
alten lassen, und daß Wir dasjenige, was Unsere liebe Ritter 
und Landschaft den Uns von einem gefälligen Kirchspiele zu Erwei­
terung Unserer Kammer - Jagd auf leztem Landtage gemachten 
Versicherungen, um Unser Jagd-Vergnügen zu erhöhen, annoch 
hinzusehen, und was dieselbe zu Unserer Zufriedenheit deshalb und 
zu Einführung einer bessern Jagd - Ordnung, auf dem nächsten 
Landtage, mit Uns abschlüßen möchte, als einen Beweis Ihres 
zu Uns tragenden Attachements ansehen wollen. 

6rav. 16. Da Uns nach den Landes - Gesehen die freye Disposition 
m Oecouomicis zustehet. Wir auch darnächst völlig überzeugt sind, 
daß die zeithero darinn gemachten Einrichtungen nicht nur Unser 
eigenes Interesse befördern, sondern auch hauptsächlich das Lehn 
verbessern; so wird es Unsere liebe und getreue Ritter und Land­
schaft von selbst einsehen, daß wir auf das in diesem ganz 
ungegründeten (5ravamäue enthaltene Begehren keine Versicherun­
gen ertheilen können, ohne Unserm Rechte und Unserer Pflicht 
gegen die Allerdurchlauchtigste Ober - Herrschaft zu nahe zu tretet,. 
Indessen sollö Uns nicht an Mitteln und Willen fehlen Verdienste 
zu belohnen. 

Xä 6rav. 17 et ? 8. Da es ohnstremg für das ganze publicum sehr an­
genehm und Vortheilhaft ist, daß dasselbe durch das allhier von Uns 
mit vielen Kosten gestiftete (?vmnalium ^caäemicum die Gelegen­
heit erhalten hat, die hiesige Jugend in allen nöthigen Wissen­
schaften zu unterrichten, und dieselbe zu guten und nüzlichen 

Staats - Bürgern zu bilden; und da die allhier etablirte Vuch-
Druckerey für die Aufnahme der Wissenschaften sowohl, als für 
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die Bequemlichkeit des ganzen Pul'lieums ei» fast unentbehrliches 
Etablissement ist; beyde aber ohne gewisse Vorzüge und Vortheile 
keinen dauerhaften Bestand haben und sich souteniren können; so 
haben Wir in Betracht der Allgemeinnüzigkeit dieser Etablissements 
und in der besten Absicht für das Glück der Zufriedenheit und der 
Bequemlichkeit aller Landes - Einwohner zu sorgen, kein Beden­
ken tragen mögen, unter Königlicher Confirmation dem hiesigen 
(^mnslio die in der StiftungS - Acte enthaltenen 
Vorzüge und Rechte, wie auch das krivileZimn exclullvum auf 
den hiesigen Kalender, und der hiesigen Buchdruckerey, ein ahn­
liches Privilegium auf kurische Gesangbücher zu ertheilen. Wenn 
Wir nun keinesweges an der guten Denkungs-Art Unserer-getreuen 
Ritter und Landschaft zweifeln können, sondern Uns vielmehr über­
zeugt halten, daß sie die beyden obgedachten zum allgemeinen 
Wohl gereichenden Etablissements beizubehalten wünschet; so hof­
fen Wir auch von derselben, daß sie die von Uns hiezu gewählten 
Mittel als gut anerkennen, und alles, was Wir in dieser heilsa­
men Absicht gethan, dem nächsten Landtaglichen Schluße zur be­
ständigen Beobachtung zu inseriren, für zuträglich erachten wer­
den, als in welcher Hinsicht Wir diese Materie den Oelideratvriis 
des nächsten Landtages beyzusügen gnädigst versichern. 

(?rav. 19, Der commissorialischen Decision de 1717. aä 
Qrav. 19. zufolge, versichern Wir hiedurch gnadigst, daß 
Wir sorgfaltig darauf halten wollen, daß über Gegenstände, 
die entweder ^.mdiAui juris sind, oder auch, worüber allge­
mein anerkannte Gesezze noch nichts verordnet haben, keine 
Patente publiciret werden sollen, deren Jnnhalt nicht zuvor 
auf Landtägen erwogen worden, und falls dergleichen vorbin 
publiciret feyn folten, erklähren Wir hiedurch, deren Publi-
cation als nicht geschehen. 

<?rav, 20. So wie Wir wider die Allodisication des eigentlichen 
Reschenhoss als eines Kettlerschen Lehnstückes nichts einzuwen-

I den 
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den haben, so sind wir dagegen ganzlich der Meynung, daß 

nach dem Sinn der Reichs-Constitution von 1776. da solche 

sich ans die CompositionS-Aete gründet, die von Würtzau zn 

Reschenhof gelegten Bauren und Ländereyen zu den allodisi-

cirten Kettlerischen Lehn-Güthern nicht gezogen werden kön-

können. Und Wir hegen zu Unserer lieben Ritter und Land­

schaft das gnädigste Vertrauen, daß Sie Unsere aus die er­

wähnten Baureu und Ländereyen habende Rechte in keine wei­

tere Contestarion bringen werde. 

(?rav. 21. Es ist unstreitig für ein jedes Land sehr nachtheilig, 

wenn dasselbe von baaren Gelde entblöset ist, und nach Unse­

rer zu Unsern Fürstenthümern tragenden Zuneigung wünsch­

ten Wir aufrichtig, dieselben niemahls diesem Mangel ausge-

geseht zu sehen. Nach diesen Gesinnungen muß es Uns nicht 

wenig befremdet,, daß man diesen Mangel, welcher Unserer 

Beurtheilnng nach durch die ansehnlichen Summen, die jähr­

lich durch die Reisen junger Leute und deren Aufenthalt in 

fremden Landern herausgehen, durch die niedrige Kornpreise, 

durch den überhand genommenen und andere Zufällig­

keiten entstehet, denjenigen Summen beymesseu will, die Wir 

auf Unsere Allodial-Güther zu Bezahlung der alten LehnS-

Schulden von einigen aufgenommen haben, und die, 

wenn man sie mit Unsern hier im Lande habenden Activ-Schul-

den vergleichet, von gar keiner Erheblichkeit siud. Jemehr 

Wir nun überzeugt sind, daß es nicht nur gar kein Landesgesez 

giebt, welches Uns hinderlich wäre, nm aus Unsere Allodial-

Güther Gelder aufzunehmen, und daß es selbst zu der un­

eingeschränkten sreyen Disposition gehöre, die ein jeder über 

sein Vermögen hat, daß er seine (^x>italia a, denjenigen, zu 

dem er das mehreste Vertrauen hat, ausgeben könne; um 

desto mehr hat es Uns in die äußerste Verwunderung ftzzen 

müssen, daß, ohne den mindesten rechtlichen Gru-^ zu ha­

ben, aus den obgedachtermaaßen ans Unsere aufge-

nomme-
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nommenen Stimmen, man wider Uns ein Gravamen zu for-
miren sich habe beykommen laßen. Wir hoffen dahero von 
Unserer getreuen Ritter und Landschaft, daß Dieselbe den Un-
grund dieser angeblichen Beschwerde selbst erwägen werde, und 
glauben, Sie völlig wegen aller Besorgniße zu befriedigen, 
wenn Wir Derselben hiedurch versichern, daß Wir sehr gern 
zu allen kraftigen und praetieablen Mitteln die Hände bielhen 
wolleil, die Uns von Ihr zu Aufhebung der obgedachten wah­
ren Ursachen, des hier im Lande herrschenden Geldmangels 
vorgeschlagen werden könnten. 

Oav. 22. Falls es sich auf künftigem Landtage ergeben solte, daß 
nach derjenigen Angabe Unserer Allodial - Gükher, welche Wir 
^.imo 1768. bey dem Kettlerischen Edictal - Proceß haben machen 
lassen, Wir mehrere Allodial-Güther besitzen, als diejenige 
Tariffe enthält, nach der Wir zeither zur Adels-Fahne eon-
tribuiret haben; so wollen Wir in Ansehung desjenigen, was 
an Landes - Billigungen von den Moäi-s restireu solte, mit 
E. Wohlgeb. Riller und Landschaft eine Auskunft zu treffen 
suchen; dagegen Wir Uns aber auch vorbehalten, alsdenn 
die gegenseitige Forderungen geltend zu machen, die Wir an 
E. Wehlgeb. Ritter und Landschaft haben könnten. 

(?rav. 2Z. Da ^NN0 1642. weiter nichts versichert worden; 
als daß das Hochfürstliche Hauß, so lange es Holzung zu 
entbehren haben würde, denen, so es benöthiget, vor das 
Mahl zu zwey Gulden folgen lassen will; so bösremdet es uns 
nicht wenig, daß man dieses Geseh, ohne Rücksicht auf den 
damahligen Ueberflusz, und gegenwartig täglich zunehme.«den 
Mangel des Helzes, und mit Uebersehung der Worte: für 
das Mahl, auf die gegenwärtigen Zeiten hat appliciren wol­
len; da Wir indessen keineswegs gemeynet sind, an denjeni­
gen Orthen, wo Wir noch einen Ueberfluß an Holz haben, 
dasselbe gar nicht verkaufen zu lassen; so versichern Wir für 

I 2 das 
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das V!ahl, dasselbe denen, die es benöthiget nach Unserer 
gegenwärtigen Wald-Ordnung und Taxe verabfolgen zu lassen. 
Da aber zur Conservation der Waldungen und Vermeidung 
aller Defraudation solches nicht ohne speciette Befehle und An­
weisung geschehen kann; so wird ein jeder sich dessals zuför-
dcrst iu^licanäo in Unserer Kammer zu melden haben, 

(?rav. 24. Da der in diesem (?ravamme allegirte 42sie §. kor, 
mulas reZimimZ Unsers wlßens noch niemahls exerciret wor­
den, Wir auch gerne gestehen, daß der Sinn dieses Gesez-
zes Uns um desto mehr undeutlich zu seyn scheinet, da der 
Begrif von Privat-(?r?vaminibu8 in demselben nicht bestimmt 
worden, und diese Verordnung gewisser Maaßen eine Inver­
sion der zu Entscheidung der Privat - Beschwerden und Strei­
tigkeiten etablirten Jurisdictions involviret; so wünschen Wir, 
daß Wir uns mit E. Wohlgeb. Ritter und Landschaft über 
den Sinn des obgedachten 4-2sten §. korm. KeZiin. aus eine 
Unsern Gerichtsbarkeiten unnachrheilige Art vereinigen könnten, 
und sezzen daher diese Materie zu sernerweitigen Verhandlun­
gen aus. Mitau den zoten Deeember 1779. 

Peter H. zu Curland. 


